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Das Programm 

der ÄhrLÜlichtozialen 

Partei. 

ParteiratS-Velchlutz vom 29. Kovember 1926. 





I. Die Christlichsoziale Partei erblickt das oberste 
Ziel des Staates in der Förderung der Wohlfahrt der Ge- 
samtheit im vollen Umfange. Überzeugt, daß dieses Ziel 
nur erreicht werden kann, wenn die Grundsätze des Chri- 
stentums zur Richtschnur genommen werden, sieht sie 
ihre Aufgabe darin, der Politik jene Richtung zu geben, die 
diesen Grundsätzen entspricht. Da sie das ganze Volk in 
allen seinen Ständen und Berufen, soweit diese durch ehr- 
liche Arbeit dem Gemeinwohle dienen, vertreten will, ist 
sie eine Volkspartei. , .. . 

II. Als Volkspartei betrachtet sie alle Berufsstande 
grundsätzlich als gleichberechtigte Glieder der Volksge- 
meinschaft. Sie verlangt aber auch von allen Ständen, daß 
sie ihre besonderen Interessen mit den Anforderungen des 
Gesamtwohles in Einklang bringen und daß jeder Stand 
für die Bedürfnisse und Rechte der anderen Stände ein 
wohlwollendes Verständnis besitze. Sie erblickt das Ziel 
der Politik in dem richtigen Ausgleich der berechtigten 
Interessen aller Teile des Volkes und lehnt den Klassen- 
kampf ab. _ , . , 

III. Da die Familie ein Hauptpfeiler der Gesellschaft 
und des Staates ist, verlangt die Christlichsoziale Partei 
deren Schutz in sittlicher, sozialer wie auch wirtschaftli- 
cher Hinsicht, das Festhalten am katholischen Eherechte 
für Katholiken und den Schutz des kennenden Lebens. Sie 
fordert den sittlichen und rechtlichen Schutz der Frau, den 
sittlichen und leiblichen Schutz der Jugend, religiös-sitt- 
liche Erziehung in Haus und Schule, Bekämpfung der öf- 
fentlichen Unsittlichkeit wie auch der schlechten Litera- 
tur und Presse. 

In einer gründlichen Schulbildung, die sich in harmo- 
nischer Weise auf Geistes- und Charakterbildung, wie 
auch auf die körperliche Ertüchtigung der Jugend er- 
strecken muß, erblickt die Christlichsoziale Partei die 
Vorbedingung einer gesunden Entwicklung der Nation 
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entspricht. Deshalb fordert sie volle Gleichberechtigung 
aller Bundesländer, Pflege ihrer kulturellen Eigenart wie 
auch Anpassung der Verwaltung an die Bedürfnisse der 
Bevölkerung. 

VII. Die Christlichsoziale Partei hält an der Überzeu- 
gung fest, daß das Zusammenwirken von Kirche und 
Staat und deren gegenseitige Förderung im Interesse bei- 
der gelegen ist. Da die Kirche dem Volke wie dem Staate 
und der staatlichen Ordnung lebenswichtige Dienste lei- 
stet, so verlangt die Christlichsoziale Partei schon aus 
diesem Grunde die Freiheit der Religionslehre und -Übung, 
dementsprechend Rechtsschutz für das religiöse Bekennt- 
nis und die religiöse Betätigung sowie auch Freiheit der 
kirchlichen Organisationen. 

VIII. Als national gesinnte Partei fordert die Christ- 
lichsoziale Partei die Pflege deutscher Art und bekämpft 
die Übermacht des zersetzenden jüdischen Einflusses auf 
geistigem und wirtschaftlichem Gebiete. Insbesondere 
verlangt sie auch die Gleichberechtigung des deutschen 
Volkes in der europäischen Volksfamilie und die Ausge- 
staltung des Verhältnisses zum Deutschen Reiche auf 
Grund des Selbstbestimmungsrechtes. 

. Burch das christliche Sittengesetz dazu verpflichtet, 
tritt sie ein für wahre Völkerversöhnung und für ein auf- 
richtiges Zusammenarbeiten aller Nationen zur Förderung 
und Wahrung des Friedens und zum Wohle aller. 
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I. Staatspolitik. 





Politik ist vor allem die Beschäftigung mit den Fragen 
und Aufgaben des Staates und seiner Organe. Die Lösung 
dieser Ausgaben hängt einerseits von den tatsächlichen Ver- 
hältnissen ab, andererseits von der Gesinnung, mit der Po- 
litiker und Parteien dem Staate entgegentreten. Darnach 
unterscheiden wir zunächst staatsbejahende Parteien und sol- 
che, die grundsätzlich den Staat leugnen und ihn 
durch eine „klassenlose Gesellschaft" (Sozialdemokraten und 
Kommunisten) oder durch einen „Herrschaftslosen" Zustand, 
dessen Ordnung allein der „von Natur aus guten" Wesens- 
art der Menschen überlassen wird (Anarchisten), ersetzt wissen 
wollen. Auch unter den st a a t s b e jahende n P art eien 
gibt es Unterschiede von größter Wichtigkeit, z. B. konser- 
vative, die, wie die Christlichsozialen, das wertvolle Erbe 
der Väter hochschätzen und gegen mutwillige Zerstörung ver- 
teidigen, zugleich aber gediegenen Neuerungen verständnis- 
voll entgegenkommen oder revolutionäre Parteien, 
denen die Kräfte der Veränderung, fei es auch im Werte zer- 
störenden Umsturzes, wichtiger erscheint, als die Bewahrung 
des guten Alten. Andere praktisch bedeutungsvolle Unter- 
scheidungen der Parteien beziehen sich auf den Staatsbegriff, 
das Staatsideal und das Verhältnis von Staat und Kirche. 

Welche Haltung zum Staate die Christlichsoziale Partei 
einnimmt, sagt das Programm in den Abschnitten I, II, V 
und VI; also sind nicht weniger als vier von den insgesamt 
acht Abschnitten des Programmes diesen Fragen gewidmet. 
Die erwähnten vier Abschnitte haben folgenden Wortlaut: 

Die Christlichsoziale Partei erblickt das oberste 
Ziel des Staates in der Förderung der Wohlfahrt der 
Gesamtheit im vollen Umfange. 

Ueberzeugt, daß dieses Ziel nur erreicht wer- 
den kann, wenn die Grundsätze des Chri- 
stentums zur Richtschnur genommen werden, 
sieht sie ihre Aufgabe darin, der Politik jene Rich- 
tung zu geben, die diesen Grundsätzen entspricht. 
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Da sie das ganze Volk in allen seinen Ständen 
und Berufen, soweit diese durch ehrliche Arbeit dem 
Gemeinwohl dienen, vertreten will, ist sie eine 
Volkspartei. 

Als Volkspartei betrachtet sie alle Berufs- 
stände grundsätzlich als gleichberechtigte 
Glieder der Volksgemeinschaft. 

Sie verlangt aber auch von allen Ständen, daß 
sie ihre besonderen Interessen mit den Anforderun- 
gen des Gesamtwohles in Einklang bringen 
und daß jeder Stand für die Bedürfnisse und Rechte 
der anderen Stände ein wohlwollendes Interesse 
besitze. 

Sie erblickt das Ziel der Politik in dem 
richtigen Ausgleich der berechtigten In- 
teressen aller Teile des Volkes und lehnt den 
Klassenkampf ab. 

Die Christlichsoziale Partei bekennt sich zum 
demokratischen Staate und fordert daher 
volle Gleichberechtigung aller Bun- 
desbürger in der Ausübung politischer Rechte, 
Freiheit der Gesinnung und des Organisationswillens. 

Sie weist mit Entschiedenheit jeden Versuch zur 
Aufrichtung einer Klassendiktatur zurück. 

Die Christlichsoziale Partei steht auf dem Stand- 
punkte, daß die föderalistische Verfas- 
sung der geschichtlichen Entwicklung, der natür- 
lichen Eigenart und den wirtschaftlichen Lebens- 
bedingungen unseres Vaterlandes entspricht. 

Deshalb fordert sie volle Gleichberech- 
tigung aller Bundesländer, Pflege ihrer 
kulturellen Eigenart wie auch Anpassung der Ver- 
waltung an die Bedürfnisse der Bevölkerung. 

Wer -diesen Text aufmerksam liest, erkennt leicht -die mich, 
tigsten Grundgedanken: das christliche Staats ideal; Grund- 
saHpolitik; Prinzip der Dolkspartei; Gleichberechtigung aller 
Berufsstände: Gemeinwohl vor -Standesinteresse; Interessen- 
ausgleich. nicht Klassenkampf; Demokratie fordert Gleich- 
berechtigung der Staatsbürger; Ablehnung jeder Massen- 
diktatur; Föderalismus. 



1. Der christliche Staat. 
Die ch r i st l i ch soziale Auffassung vom 

Staate ruht auf Her Staatslehre Her katholi- 
schen Kirche. Entgegen den Irrtümern der Zeit, unter 
denen damals der Liberalismus und der Sozialismus her- 
vorragten. hat Papst Leo XIII. in seinen berühmten Rund- 
schreiben der Welt die katholischen Grundsätze über Entstehung, 
Wesen und Grenzen des staatlichen Lebens der Völker wieder 
verkündet. Auf diesem Fundament baute die Wissenschaft wei- 
ter, so daß es heute für den unterrichteten katholischen Chri- 
sten kaum eine ernste Schwierigkeit mehr gibt, sich in dem Ge- 
wirr und Durcheinander des politischen Kampfes zurechtzu- 
finden. 

Die katholische Staatslehre lehnt zunächst den sozialistisch- 
anarchistischen Irrtum, der eine Gesellschaftsordnung ohne 
Staat für möglich und wünschenswert hält, ab und verwirft 
die Irrlehre, daß der Staat lediglich und ausschließlich durch 
den freien Willen der Menschen zustandegekommen sei, sonach 
sozusagen wieder gekündigt werden könnte und daß Staats- 
gewalt und Recht nur vom „souveränen Volke", von der 
„souveränen Nation" ausgehen. Im Gegensatze zu diesen 
Irrtümern lehrt die Kirche: der Staat ist kein Zufall und 
kein bloß aus niederem Instinkt aufgerichteter Ameisenhau- 
fen, Entstehung und Bestand des Staates beruhen nicht auf 
einem „Vertrag", der Staat ist vielmehr eine in der mensch- 
lichen Natur begründete Notwendigkeit, die der Mensch mit 
seiner Vernunft erkennt, um darnach zu handeln. Gott 
hat nun einmal die Menschen so geschaffen, daß sie nicht in 
Verlassenheit und Einsamkeit, sondern in der „bürgerlichen 
Gesellschaft", das heißt, in der staatlichen Gemeinschaft, leben 
müssen, die ihr Dasein sichert und ihren kulturellen und wirt- 
schaftlichen Aufstieg ermöglicht. 

Zum Begriffe Staat gehören zunächst das Staats-Ge- 
biet. das Staats -Volk und die ordnende, führende Staats- 
Autoritat oder Staatsgewalt. Wer die Staatsge- 
walt leugnet, leugnet den Staat selbst, der ohne sie nicht be- 
steht. Eine Horde aus einem Stück Land ist noch lange kein 
Staat. Don der Staatsgewalt zu unterscheiden ist die Staats- 
§orm (Republik, Monarchie, Demokratie usw.), deren Be- 
stimmung im allgemeinen dem freien Willen der Menschen 
überlassen ist. Die Staatsgewalt aber hat wie 
jede echte Autorität ihren Ursprung in Gott, 
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i>em Schöpfer, Gesetzgeber und Herrn der Welt. Daher kommt 
es, dag die Menschen nicht etwa bloß aus Eigennutz oder gar 
nur aus Fnrcht vor Strafe, sondern weil sie dazu im Gewis- 
sen verpflichtet sind, der gesetzlichen Obrigkeit zu gehorchen ha- 
ben und daß diese selbst ebenso den göttlichen Geboten unter- 
worfen ist wie jedermann. Wohlgemerkt: nicht die Fehler der 
jeweiligen, ja von Menschen gemachten Staatsordnung, die 
man ändern kann, nicht die Schwächen und Irrtümer der je- 
weils regierenden Staalslenker, die man abberufen kann son- 
bmi Gfaaf als fiffli^o giofmanòigfeif iß 
von Gott gewollt, von dem allein Recht und Gewalt 
der staatlichen Gemeinschaft ausgehen. 

, , dirr/et auf den Artikel 1 der Bundesverfassung verwiesen, der lau- set: „Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht 
f®?Jïe a:U0-, Satz ist wiederholt mißdeutet worden, wo- ruersreilich geeignet ist. Als 1949 und 1920 um die Verfassung der Re- 

ZWWMWWW 
% ObdümfjußmAt krfwm Wi#en 6fanapunffe<pÄi% nod, 
lljchk ganz gerecht wird, zeöoch eine christliche Deutung zuläßt. Wrigeus 
ist der Satz auch dann, wenn man unter „Recht" Ae tatsächliche Gesetz- 

Vf*' SkTfaifunaM# Bufoab Ä&ÄiÄ iw®?«« « 
Dolkes an der Gesetzgebung entwickelt. 

Neben der Kirche ist der Staat die höchste Ge- 
meinschaft. Cr ragt in feiner Bedeutung über die Fami- 
lie, die andere von Gott gewollte, natürliche Gemeinschaft, die 
auch der beste Staat nicht ersetzen könnte, sowie über Stände, 
Klassen, Gemeinden uff. weit hinaus. Darum ist die Derfu- 
ch^lig groß, im Staate vor allem die aus der Handhabung 
der Staatsautorität fließende Macht zu erblicken und durch 
sie die eben genannten Gemeinschaften zu entrechten und zu 
verdrängen. Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat ohne- 

èen ^ragern der Staatsgewalt so viele A-ufgaben und 
9nad)ßefu8niMe an#auß, 6aB&»r Gimplm forno# row öie 
ÿamihe fast schon ohnmächtig und abhängig geworden ist. Das 
erschreckende Beispiel Sowjet-Rußlands zeigt, wie die 
Rtacht des Staates noch weiter gesteigert werden kann bis 
sede Regung persönlicher Freiheit und Selbständigkeit erstickt 

«ÿninm ßapß %)iug Xi. in .Quadragésimo 
anno die verderblichen Folgen der Entwicklung zur Staats- 
allmacht hervor: 

16 



„3n Auswirkung des individualistischen Geistes ist es soweit ge- 
kommen, t>a¡3 das einst blühend und reichgegliedert in einer Fülle ver- 
schiedenartiger Vergemeinschaftungen entjalteke menschliche Gemeinschafts- 
leben derart zerschlagen und nahezu erlölet wurde, bis schließlich fast 
nur noch die Einzelmenschen und der Staat übrig blieben — zum nicht 
geringen Schaden für den Staat selber. Das Sesellschaftsleben wurde 
ganz und gar unförmlich; der Staat aber, der sich mit all den Aufgaben 
belud, welche die von ihm verdrängten Vergemeinschaftungen nun nicht 
mehr zu leisten vermochten, wurde unter einer Abermacht von Vbliegen- 
heiten und Verpflichtungen zugedeckt und erdrückt." Auch für 
den Staat gelle „der oberste fozialphilofophische Grundsatz", „an dem 
nicht zu rütteln noch zu deuteln ist": „wie dasjenige, was der Ein- 
zel m e n f ch aus eigener initiative und mit feinen eigenen Kräften 
leisten kann, ihm nicht entzogen und der Gefellschaftstätigteit zugewiesen 
werden darf, so verstößt es gegen die Gerechtigkeit, das, was die klei- 
neren und untergeordneten Gemeinwesen leisten und 
zum guten Ende führen können, für die weitere und übergeordnete Ge- 
meinschaft in Anspruch zu nehmen; zugleich ist es überaus nachteilig und 
verwirrt die ganze Gesellschaftsordnung." Die Staatsgewalt solle daher 
Angelegenheiten von untergeordneter Bedeutung abgeben, sie werde dann 
um so stärker, freier und schlagfertiger für die Erfüllung der ihr allein 
zukommenden Aufgaben sein: „durch Leitung, Aberwachung, Nachdruck 
und Zügelung, je nach Amständen und Erfordernis." 

Eine Staatsallmacht, die in alles hineinregiert und jeden 
Atemzug regeln will, widerspricht also dem christ- 
li ch e n S1 a ats ide al. Der Staat ist zwar die höchste na- 
türliche Gemeinschaft, doch muß er dem einzelnen Menschen, 
der Familie, den Berufständen usw. Recht, Freiheit und Mög- 
lichkeit lassen, ihre Aufgaben zu erfüllen. Der christliche Staat 
wird sie dabei fördern und unterstützen. Das christliche Staats- 
ideal schließt sonach ein F r e i h e i t s i d e a l ein. 

Den chriftli ch en Staat erkennt man, wie Bischof 
Dr. W a i h 1920 sagte, daran, daß in ihm ein christliches 
Volk lebt, eine ihr Recht letzthin von Gott ableitende, vor Gott 
sich dafür verantwortlich wissende Staatsgewalt wirkt, Wahr- 
heit und Liebe als soziale Tugenden geübt werden, Harmonie 
zwischen Kirche und Staat herrscht und christliche Staatsmän- 
ner und Politiker für das Wohl von Volk und Vaterland zu 
sorgen bestrebt sind. 

Zum Wesen des Staates gehört nach katholischer Lehre 
außer Land, Volk und Autorität noch als 

Staakszweck: Die Förderung des Gemeinwohles. 

Mit Recht steht daher an der Spitze des Programmes 
der Satz: 

„Die Christlichsoziale Partei erblickt das oberste 
Ziel des Staates in der Förderung der Wohlfahrt der 
Gesamtheit im vollen Umfange.“ 
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Was ist das Gemeinwohl? Es ist nicht eine 
Summe der Wünsche und Interessen aller Staatsbürger 
oder der Stände oder Klassen, die sich oft genug widersprechen. 
Seim ßemeinmo# ßanbdf ea f# n i f um baa S r i o a f - 
w o h l möglichst vieler, auch nicht schlechthin der Mehrheit, 
¡onbern, wie St. Seipel einmal sagte, »um Me STIögliAfcif 
üea alifeiiigen aDo^ea a&r". Ser Sfaai iß eben Me SaAe 
ñller, nicht die Privatsache eines Einzelnen, einer Klasse oder 
einer Sarfei. Sr. Seipel um^rieb 6aa SemeinmoH ala btn 
Zweck des Staates, 
„kn muflen kw gtOBf« «laß der aiögliibfeii in neben, 
mn#^ ber nafnr#en (Drbnnng % irbif^eg Wof,! (Mea inni 
Unterschied von kr Krrchej allseitig zu erreichen." 
Ser Siaaf W mrW eima jebem ßinaeiuen unmiMeibar baa 

begaffen, sondern »baa größte Slaß ber 
Atoglrchkeit vorzusorgen, damit der Einzelne b u r ch 
eigene Beißung fein unb ber Seinen »1#^ 2DoM 
allseitig zu erreichen" vermag. 

Lin wichtiges und zeitgemäßes Beispiel bietet die Irrige der Ent- 

&mß! *Ä ÄÄ& Wf&Ä %= 
öer unò mis einer christlichen Gesellschaftsordnung auf die Dauer unver- 
einbarer Zustand, zugleich überdies eine Gesahr für jede aus dem Pri- 
vateigentum beruhende Wirtschaftsordnung. Die Entproletarisierung muß 
die tunlichste Sicherung der Existenz der Arbeiterschaft, sowie die Be- 

¡»urd, W0(i# niele «rbeiier aufheben, 
aufgäbe des Staates ist es nun gewiß nicht, den einzelnen Proletarier 
etwa in einen Staatsrentner umzuwandeln und ihm Haus und Garten 

♦*?.,S5îï»tÂvRî 
Die Ausgaben des Staates. 

Aus dem Zweck, dem Gemeinwohl zu dienen, ergibt sich 
auch der dreifache Charakter des modernen Staates, mit dem 
ee bw i#m#)3We Solifif )u hm ßaf: )ugki4 Äerbig. 
ßaaf, Wohlfahrtsstaat und Sulfurßaas m fein 
Dem entsprechen die staatlichen Aufgaben: 

r s a) Ä ej) i a f 4 u $ im Snianb unb gegenüber bem Aug. 
5 aüer uor (&#, (ßmcßf unb Sehörbe, Rechtssicherheit und Ordnung, Schuh der eigenen Staatsbür- 
ger gegen Schlechterbehandlung im Auslande. — Daher hat 
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die Ehristlichsoziale Partei eine grundsätzliche Abneigung ge- 
gen Ausnahmegesetze und jegliche Gewaltherrschaft. 

b) Hilfeleistung in Fällen, denen die Kruft des 
Einzelnen, der Familie, des Standes usw. nicht gewachsen ist. 

c) Förderung aller dem richtig verstandenen irdi- 
schen Wohl dienenden geistigen, wirtschaftlichen u. a. Inter- 
essen der Staatsbürger, jedoch unter Wahrung ihrer 
Selbstbestimmung und S e l b st t s t i g k e i t. 

Die Nachkriegszeit Hst wiederholt gezeigt, daß die Erhal- 
tung der Handlungsfähigkeit des Staates, z. B. 
durch Bestellung einer Regierung und Sicherung des Stsats- 
haushaltes, unter Amständen Opfer notwendig macht, die 
den Unterschied zwischen Gemeinwohl und Privatwohl manch- 
mal mit schmerzhafter Deutlichkeit hervortreten lassen. 

Das S t a a t s i d e a l der L h r i st I i ch s o z i a l e n 
Partei ist sonach der christli ch e S t a a t, der eine religiös 
begründete, machtvolle Autorität mit der Sicherung der per- 
sönlichen Freiheitsrechte vereinigt, in dem gerechter Ordnung 
und Sicherheit im Inneren der kräftige Schutz der Staatsbür- 
ger gegenüber dem Auslande entspricht, die Staatsgewalt der 
Hilfe in der Aot sowie der Förderung des irdischen Wohles 
der Staatsbürger dient und das Gemeinwohl ober- 
stes Gesetz des staatlichen Handelns ist. 

Dieses Staatsideal wird leichter erreicht, wenn seiner 
Erkenntnis das edle Gefühl sich vermählt, das das Volk und 
den Einzelnen Heimat und Vaterland gegenüber er- 
füllt. Dem Staate, der ihm zugleich das geliebte Vaterland 
ist, dient der Mensch mit der vollen Hingabe seines ganzen 
Wesens. Nicht allein dem Gebote der Vernunft gehorcht 
er, sondern auch dem Antrieb des Herzens, wenn er ohne 
Widerstreben, ja mit Begeisterung die Pflichten des P a - 
triotismus erfüllt. Patriotismus kommt vom Worte 
patria, das Vaterland bedeutet. Wie die Liebe, Ehrfurcht 
und Treue dem leiblichen Vater auch in harten Zeiten zu- 
kommt, in denen er nicht jeden an sich begründeten Wunsch 
seiner Kinder erfüllen kann, ebenso müssen die Staatsbürger, 
Berufstände usw. dem Daterlande gegenüber sich verhalten. 
Österreich ist unser Vaterland; es umschließt die 
engere Heimat eines jeden von uns, in deren Erde die Ge- 
beine der Vorfahren ruhen und einst auch wir selbst zum 

2* 
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letzten Schlafe gebettet werden. Es war und ist ein deutsches 
Land und wird es allezeit bleiben. Die ruhmvolle Geschichte 
Österreichs, die Schönheit seiner Landschaften, die wirtschaft- 
liche Tüchtigkeit und gute Bildung feiner Bewohner, der 
Glanz hoher religiöser, wissenschaftlicher und künstlerischer 
Kultur — alle diese prächtigen Farben vereinen sich zu einem 
begeisternden Gesamtbild des österreichischen Deutschtums. 
Wohlbegründeles Selbstbewußtsein, Stolz auf unsere Geschich- 
te und zuversichtliches Vertrauen auf eine schöne Zukunft un- 
seres in schweren Prüfungen gestählten Volkes, find die Duel- 
len unseres Patriotismus. 

Die C h r i st l i ch f o z i a l e Partei i st Heimat- 
treu und patriotisch, sie ist gut österreichisch 
und entschlossen, gegenüber jedermann für 
G st e r r e i ch s Ehre, A e ch t und Geltung einzu- 
treten. 

2. Christliche Grundjatzpolitik. 
Zum erhabenen Ideale des christlichen Staates führt nur 

der Weg einer wahrhaft ch r i st l i ch e n Politik. Diese 
Erkenntnis spricht der zweite Satz des Programmes der Par- 
tei aus: 

„Überzeugt, daß dieses Ziel nur erreicht werden 
kann, wenn die Grundsätze des Christentums zur 
Richtschnur genommen werden, sieht sie ihre Auf- 
gabe darin, der Politik jene Richtung zu geben, die 
diesen Grundsätzen entspricht.“ 
Die christlichen Grundsätze erfährt der katholische Christ 

in der Glaubens- und Sittenlehre der Kirche. Diese Grund- 
sätze gelten für das private und für das öffentliche Leben. 
Was in den Gesehen und in den Zuständen den christlichen 
Grundsätzen widerspricht, gilt es zu ändern. Die Ehristlich- 
soziale Partei hat gewiß nicht immer die Macht, um diese 
Reformen sofort zu erzwingen, sie wird vielleicht in Einzel- 
fällen sogar Verschlechterungen nicht verhindern können, ihr 
Wille aber, wahrhaft christliche Politik zu machen, soll jeder- 
zeit klar und deutlich sein, die zur Reform drängenden Kräfte 
sind sorgfältig zu pflegen und zu stärken, damit die Partei in 
der Stunde der Entscheidung gerüstet und schlagfertig dasteht. 

3. Die Volksparlei. 
Der Staat ist die Sache aller, nicht eines Einzelnen, 

nicht eines Standes oder einer Klasse, sondern des ganzen 
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Volkes, der 6faaf ist die politische Lebensform der Volks- 
gemeinschaft. Dieser Auffassung entspricht allein das im Pro- 
gramm verkündete Prinzip der Volkspartei: 

„Da sie das ganze Volk in allen seinen Ständen 
und Berufen, soweit diese durch ehrliche Arbeit dem 
Gemeinwohle dienen, vertreten will, ist sie eine 
Volkspartei.“ 
Vielleicht ist es in der Theorie denkbar, daß auch die Vor- 

herrschaft eines Standes oder einer Klasse ausschließlich vom 
Gemeinwohl sich leiten läßt, die menschliche Schwäche aber 
führt in der Praxis rasch und sicher dahin, daß die Inhaber 
der Macht der Herrschsucht und Begehrlichkeit ihrer Kreise 
erliegen und zum Schaden des Gemeinwohles einseitige Klas- 
senpolitik machen. Beispiele dafür bietet die Geschichte. Das 
Gemeinwohl ist nur bei einer Volkspartei in 
g u ter tz u f, ihre Zusammensetzung aus verschiedenen Stän- 
den ist die beste Gewähr gegen Mißbrauch der ihr anvertrau- 
ten Staatsmacht. 

Die Christlichsoziale Partei will nicht einzelne Teile, son- 
dern „d a s g a n z e Volk" vertreten; nicht nur ihre eigenen 
Wähler, wenn auch deren Sorgen ihr am besten bekannt sind 
und ihrem Herzen besonders nahegehen, sondern „das ganze 
Volk in allen seinen Ständen und Berufe n". Nur 
eine Einschränkung macht das Programm: „. . . soweit diese 
durch ehrliche Arbeit dem Gemeinwohl dienen." 
Schieber und andere Schädlinge des Gemeinwohles zu vertre- 
ten, lehnt die Partei ab. Wer sich durch eine Missetat außer- 
halb der Rechtsordnung stellt, verfällt der Strafe; wer sich 
im Gemeinschaftsleben des Staates „berufsmäßig" gegen 
Ehrlichkeit und Gemeinwohl vergeht, darf bei einer christli- 
chen Volkspartei auf keine Hilfe hoffen. 

* 

Christliches S t a a t s i d e al, christliche Grund- 
satzpolitik und Volkspartei — das sind d i e 
d r t i wi ch t i g st en Prinzipien der C h r i st l i ch so- 
zialen Partei, mit ihnen st e h t und fällt sie. 
Zerbräche man auch nur eine dieser Säulen, so müßte unauf- 
haltsam das ganze stolze und schöne Gedankengebäude des 
christlichsozialen Programmes einstürzen und die Partei be- 
graben. 
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4. Stand, Volk und Klasssnkampf. 
_ Wie steht die Ehristlichfoziale Partei das Verhältnis der 

Stände zum Volke und der Stände untereinander, wie urteilt 
sie über den Klassenkampf? 

„Als Volkspartei betrachtet sie alle Berufsstände 
grundsätzlich als gleichberechtigte Glieder der Volks- 
gemeinschaft.“ 
3n einer guten Familie werden die Eltern es vermeiden, 

das eine Kind zu bevorzugen, das andere zu benachteiligen. 
Auch in der Volksgemeinschaft müssen die „Glieder", die „Be- 
rufsstände", grundsätzlich gleichberechtigt sein. Kein Stand 
darf sich über den anderen überheben. Die tatsächlichen Ver- 
schiedenheiten zwischen Arbeiter und Bauer. Beamtem und 
Gewerbsmann. Akademiker und Waschfrau können nicht weg- 
gezaubert werden, rechtlich aber sollen die Stände und Be- 
rufe gleichgestellt sein; es soll keine Privilegierten und keine 
Minderberechtigten geben. Die Gleichberechtigung macht das 
Haus der Volksgemeinschaft wohnlich und wünschenswert, die 
Rechtsungleichheit erzeugt Neid und Anruhe. 

Da die Stände „G l i e d e r" der Volksgemeinschaft sind, 
müssen sie sich und ihre Wünsche gegebenenfalls dem höheren 
und wichtigeren Interesse der Gesamtheit, dem Gemeinwohl 
unterordnen. Soll die „Gleichberechtigung" nicht ein leeres 
Wort sein, dann müssen die Stände untereinander Verständ- 
nis und Entgegenkommen beweisen. Darum erklärt die Ehrist- 
lichsoziale Partei: 

„Sie verlangt aber auch von allen Ständen, daß 
sie ihre besonderen Interessen mit den Anforderun- 
gen des Gesamtwohles in Einklang bringen und daß 
jeder Stand für die Bedürfnisse und Rechte der an- 
deren Stände ein wohlwollendes Interesse besitze.“ 
Hart im Raume stoßen sich die Dinge. Die Praxis ist 

rauher als die Theorie. Der Mensch denkt gewöhnlich zuerst 
an sich, die Berufe und Stände ebenfalls. In einer Zeit bit- 
terster Not entstehen da nur zu leicht Gegensätze und Inter- 
essenkämpfe, die dem Gemeinwohl gefährlich werden 
können, wenn nicht eine Einrichtung besteht, die rechtzeitig 
ausgleicht und vermittelt. In der neuen Gesellschaftsordnung, 
die uns Quadragésimo anno erschauen läßt, werden solche 
Interessengegensätze zerlegt und zumeist innerhalb der neu 
organisierten Stände selbst auszutragen fein, heute aber ha- 
ben diese Kämpfe eine ungeheure Heftigkeit. Die weit vorge- 
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schrittene Aufspaltung des Volkes in die Klassen der Ar- 
beitgeber und Arbeitnehmer ist eine der allergrößten Gefahren 
für das staatliche Leben. Wird die Klasse zur politi- 
schen Partei, wie es bei Kommunismus und Sozialis- 
mus, aber auch in Dolksteilen, die grundsätzlich eigentlich an- 
ders eingestellt sind, zu beobachten ist, dann tritt sie in o f f e - 
neu Gegensatz zum Gemeinwohl als Staats- 
Zweck. Eine christliche Partei darf daher dem Klassenegois- 
mus und Klassenkampf keinen Vorschub leisten. Klassen- 
kämpf i st gegen die Gerechtigkeit, bei ihm gibt 
es keinen Frieden, solange nicht der eine Teil zu Boden ge- 
worfen ist und der andere als Sieger triumphiert. Das ist 
nicht die Politik der Ehristlichsozialen Partei, im Gegenteil! 

„Sie erblickt das Ziel der Politik in dem richti- 
gen Ausgleich der berechtigten Interessen aller Teile 
des Volkes und lehnt den Klassenkamp! ab.“ 
Diese aus ihren Prinzipien sich als selbstverständlich er- 

gebende Haltung zwingt die Ehristlichfoziale Partei zur Front 
gegen links, zum Kampf gegen die Sozialdemo- 
kratie, die in Österreich der radikalste, mächtigste und ge- 
fährlichste Träger der Klafsenkampfidee ist. 

„S f a n d" u n d .,K l a f f e“. 
Was ist unter „Stand" zu verstehen? Das lange vor 

Quadragésimo anno erschienene Programm gebraucht neben- 
einander die Worte: Stände, Berufe und Berufsstände, bringt 
also „Stand" und „Beruf" in Zusammenhang und bezeichnet 
die „Stände" ausdrücklich als „Glieder" der Volksgemeinschaft. 

Daraus ergibt sich zweierlei: erstens, daß das Programm 
die liberal-sozialistische Auffassung, als ob zwischen dem Ein- 
zelnen und dem Staate keine anderen Glieder vorhanden zu 
sein brauchten, klar und deutlich ablehnt, diesen weiten und 
wichtigen Lebensraum vielmehr in erster Linie für die Fa- 
milie und die Berufsstände als organische Glieder der Ge- 
sellschaft in Anspruch nimmt; zweitens, daß erfreulicherweise 
die Ehristlichfoziale Partei die Grundgedanken ihres Program- 
mes nicht zu ändern braucht, sondern bloß weiter ausbaut, 
wenn sie sich auf den Boden von Quadragésimo anno stellt. 
Das zeigt sich schon an dem für die „neue Gesellschaftsord- 
nung" entscheidenden Begriff des Berufs standes. 

Die Blütezeit des christlichen Mittelalters kannte eine 
ähnliche Vorstellung vom Stande. Nach dem Verfall jener 
schönen Gesellschaftsordnung wandelte sich der Begriff des 
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Standes, er folgte nicht mehr dem Berufe, sondern dem B e - 
sitze: geistlicher und weltlicher fadeliger) Großgrundbesitz so- 
mk Berfreter ber ßro&bürger ber Sfäbfe (in 3äroI auA Bet- 
irekT bäuerliAen Besieg) faßen in ben „sfänbifAen" Ganó- 
sagen, die am Ende des 18. Jahrhunderts geschloffen wurden, 
um erst siebzig Jahre später in veränderter gönn wieder auf- 
zuleben. Ein Aeberrest dieser Landslände waren die „Wahl- 
kurien", die 1906 dem allgemeinen gleichen Wahlrecht erla- 
gen. Später erst wurde das Wort Stand auch auf die Arbei- 
MAaff angemenbef: bem ersten 6fanb ber jalasen unb 
seifen 6fanb 6er abeligen mar seif bet großen Beoolufion 
ber bnffe 6fanb beg Bürgerfuma (einsAíieBíiA Beamten unb 
Bauern) gefolgt; nun begann man bag neue, gewaltige Bien- 
A"/"âssen umfassende Arbeiterproletariat trotz seiner Be- 
MlofigW ak nenen „uierfen 6fanb" beßeiAnen. 3n 
biefem 6inne spraA man non ber „Gfanbmetbung" 
ber &rbeifersAaff burA Eroberung poIifisAer (BkiAbereAfi- 
gung und wirtschaftlichen Schuhes sowie durch Entwicklung 
eines eigenen Standesbewußtseins und Berufsethos, das den 
„6fanb" non ber „Masse" unfersAeiben foitfe. Bud) bie Be- 
grundung der Stände durch den Besitz war unerträglich ge- 
worden. So staken einander widersprechende Vorstellungen in 
dem einen und selben Worte. 

Ber BnffadMf, mag unter „Gfanb" unb „Masse" iu 
uerfteßen # Wjmn M Bins XI. in Quadragésimo 
anno em Enbe bereifet, ßbrno# arbeit (eine feile unb ge. 
mow# 3Dare iff, mie %on ßeo Xm. sesfgesfeiif ßaf, son- 
betn in ihr stets die Menschenwürde des Arbeiters zu achten 
ist, erkennt man die heutige ungesunde Gesellschaftsordnung 
an ber Entstehung unb bem (ßegenfa&e ber blassen, bie siA 
auf dem Arbeitsmarkte bilden, d. h. an der Scheidung in 

m-TFTrrÒ1C ^àit und Lohn vergeben ober empfangen. „2hAf0beffomeniger läßt bei der heutigen Sachlage Nachfrage 
und Angebot der Arbeitskraft die Menschen auf dem A r - 
b e 1 t 8 mar k f e‘ zwei Klas s e n, sozusagen zwei Kampf- 

bilden. Daß dieser Zustand „eine Gefährdung der 
menschlichen Gesellschaft bedeutet, kann niemand verkennen". 
%n SfeKe ber einanber befämpfenben Massen so&n „moM- 
mugfe Bliebet beg 0esemAasfgorgani0mug siA biiben, also 
,6f a n be', benen man niAf naA ber Sugehörigfeif )ur einen 
ober anderen Arbeitsmarktpartei, sondern nach der verschie- 
denen gesellschaftlichen Funktion des Einzel- 
nen angehört. Denn genau, wie die nachbarschaftliche Der- 
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bundenheit die Menschen zur Gemeinde zusammenführt, so 
läßt die Zugehörigkeit zum gleichen Berus — gleichviel 
ob wirtschaftlicher oder außerwirtschaftlicher Art — sie zu Be- 
rufsständen oder berufsständischen Körperschaften sich zusam- 
menschließen." Einige Zeilen tiefer spricht Pius XI. ausdrück- 
lich: von den „Angehörigen des gleichen Bemfsstandes, 
gleichviel ob Arbeitgeber oder Arb ei tneh- 
m e r" und vom Schuhe der „Sonderinteressen der Selbstän- 
digen oder der Gehilfenschaft" innerhalb des Berufsstandes. 

Der klare Wortlaut läßt keinen Zweifel zu, daß der Papst 
unter Stand nicht einen einseitigen Arbeitgeber- oder Arbeit- 
nehmerverband versteht, sondern die Zusammenfas- 
sung der durch Gleichheit ihres Berufes und 
Dienft es an der Gesellschaft Zusammenge- 
hörigen. Da an der Herstellung der neuen Gesellschafts- 
ordnung der Staat, also auch die in ihm tätige Ehristlirhsoziale 
Partei mitzuwirken hat, muß ihre Politik ohne Zögern mit 
dem nunmehr geltenden Begriff des Standes in Einklang ge- 
bracht werden. Die Schwierigkeiten, die manchen der Ueber- 
gang von bisher gewohnten Anschauungen, die in Worten 
wie Arbeitgeberstand und Arbeiterstand sich ausdrücken, zum 
Standesbegriff der katholischen Gesellschaftslehre verursachen 
mag, werden um so rascher überwunden, je mutiger man den 
Schritt tut. Praktisch handelt es sich jetzt vor allem um eine 
innere, g e i st i g e A m st e l l u n g als Voraussetzung der 
heiß ersehnten neuen Gesellschaftsordnung, für 
welche die Partei schon so wertvolle praktische Vorarbeit ge- 
leistet hat. 

5. Lhrîstlichsozisle Partei und Demokratie. 

Schon bei feinem ersten Auftreten stellte Dr. Karl Lueger 
die Idee der Demokratie der Scheinfreiheit des Liberalismus 
entgegen. Wie ihr Gründer hat auch -die Ehristlichsoziale Par- 
tei jederzeit für den Einfluß des Volkes auf Staat und Regie- 
rung gekämpft: für die Verbesserung des Wahlrechtes von den 
Funfguldenmännern der Achtzigerjahre bis zum Durchbruch 
des allgemeinen und gleichen Wahlrechtes im Jahre 1906, für 
einen größeren Einfluß der Volksvertretung auf die Slasts- 
führung, frühzeitig aber auch schon für die Autonomie der 
Gemeinden und der Gewerbegenossenschaften, für das Mit- 
bestimmungsrecht der Arbeiterschaft in Gehilfenausschüssen, 
Sozialversicherungsträgern usw. Die demokratische Tradition 
der Partei gilt also keineswegs einer ,Formal- 
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Golf Me ^emoîtafie bem ®oífe einen Weil an ber 
Stsafsführung und an der ssührerauslese sichern, so muß vor 
allem bie poM#e ^rei^eif ber SfaaWürger gemaGrlei- 
sfef ¡ein. 3n biejem Sinne ertlärf ba» ^arfeiprogramm: 

„Die Christlichsoziale Partei bekennt sich zum 
demokratischen Staate und fordert daher volle 
Gleichberechtigung aller Bundesbürger in der Aus- 
übung politischer Rechte, Freiheit der Gesinnung 
und des Organisationswillens.“ 
Dieser Satz zeigt den festen Willen, die durch den demo- 

frafihhen 6faaf 3u gemäGrlcißenbe WW unb ®Iei#ercd). 
figung gegen jeben Terror 311 I4#en. %lm autG ben leijesfen ^ J 
Zweifel über den besonderen Sinn der Erklärung auszu- 
|#eBen, fügt bas Programm jojorf bit 3Dorfe Gin3u: 

„Sie weist mit Entschiedenheit jeden Versuch 
zur Aufrichtung einer Klassendiktatur zurück.“ 
Am 3. Bonembet 1926 Gaffe ber ^arfeifag non Sin) bas 

heute geltende sozialdemokratische Programm beschlossen, des- 
sen dritter Abschnitt von der Eroberung der Staatsmacht „i m 
Bürgerkrieg" und von der Brechung des Widerstandes 
der „Bourgeoisie", die sich etwa gegen die sozialistische Am- 
wälzung wehren sollte, „mit allen Mitteln der Dikta- 
t u r" handelt. Kein Wunder, daß das am 29. November 1926 
b#íofíene d)ri|fl#03iale Programm barauf anfmorfefe. 

3Da* iß Blffafut? 

Diele sind über ten Begriff ber Diktatur im Anklaren. Die Dikta- 
tur ist von ter zumeist auf Dauer berechneten Gewaltherrschaft 
lT y r a n n i sl zu unterscheiden. deren Nutznießer ein Einzelner oder eine 
Klaffe fein kann. Auch wenn diese Klasse der Zahl nach die Mehrheit der 
Staatsbürger umfassen sollte, widerspräche ihre, die Entrechtung der an- 
deren Volksteile voraussehende Alleinherrschaft den Prinzipien der Frei- 
heit und der Gerechtigkeit. Die echte Diktatur ist dagegen eine be- 
kannte Einrichtung des Berfasfungslebens alter und neuer Staaken; he 
besteht darin, daß in gefahrdrohender Zeit oder, wenn es sich um die 
rasche Überwindung besonderer Schwierigkeiten des staatlichen Lebens 
handelt, die zur Wahrung des Gemeinwohles erforderlichen Befugnisse 
in zeitlich und sachlich begrenztem, jedoch zur Durchführung, der Aufgabe 
ausreichendem Ausmaße, einem Manne übertragen werden, ba e\n 
Mann schneller und unabhängiger handeln kann als z. B. ein vielköpfi- 
ges Parlament. In der Regel ist dieser verfassungsmäßige Diktator das 
Staatsoberhaupt, das feine Vollmachten auf Grund der Anträge der von 
ihm bestellten Regierung ausübt, die dem Parlamente verantwortlich ist, 
das nachträglich die diktatorischen Verfügungen sNokverordnungen) auf- 
heben kann. Im alten Österreich gab der oft zitierte § 14 der Krone solche 
Vollmachten, im heutigen Deutschen Reiche räumt der Artikel 48 der 
Reichsverfassung dem Reichspräsidenten eine diktatorische Macht ein, die 
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sogar Derfaffungabestimmungen außer Staff zu fetzen erlaubt! Don sol- 
cher verfassungsmäßiger Dikfafnr, Sie keine Demokratie auf die Dauer 
entbehren kann, unterscheidet sich ferner die „D¡Masut des Prole- 
tariat a", die, wie Außland beweist, eine dauernde, auf brutale Ge- 
walt gestützte Alleinherrschaft einer Klaffe oder Klaffenfchichle über alle 

. anderen, minder berechtigten Dolksteile ist. — Wenn das Wort Dikta- 
tur gebraucht wird, ist also zu beachten, in welchem Sinne es gemeint ist. 

Die Politik der Ehristlichfozialen Partei hatte vor und 
nach der Veröffentlichung des Programmes wiederholt zu 
3ken Gfeilung )u nehmen, die faffä## ober #einbar kr 
Demokratie feindlich find. Manche sehen ihr die Vorstellung 
des Autoritätsgedankens gegenüber, andere verwerfen den 
„Parteienstaat" und glauben, ihn durch einen „Ständestaat" 
ersehen zu können, wieder andere wollen das jetzige „System" 

ein neues, bag kg „(Einparfeipaaieg", ersehn. 

® uforif äs aff aas und ©o If aff aas. 
wichtig verstanden, ist der „Autoritätsstaat" durchaus 

kein Gegensah zur Demokratie. Diese ist ja nicht ein 
für alle Länder und Verhältnisse passendes fertiges Staats- 
muster, sondern ein Gedanke, ein Ideal: ein reifes Volk be- 
dürfe keiner Bevormundung, es könne feine Regenten und 
seine Gesehe selbst bestimmen, sei es durch direkte Bolksbe- 
schlüsfe (unmittelbare Demokratie, heute nur in etlichen klei- 
nen Banfonen kr 6d)mei3) ober bur# freiQemãÕIfe %6@e. 
ordnete (mittelbare oder parlamentarische Demokratie). Sn der 
Madpfne^eif iß für kn kmofraf#en 6faaf a# bie Be- 
nennung Volksst a at aufgekommen, also der Staat, in 
dem das Volk nicht nur beherrscht wird, sondern mitzureden 
hâî. 

9e größer bie ^rei^eifgTed^íe finb, k|ïo mirffamer muß 
pie ((331^6 Worifäf georbnef merkn. Ser „Boisg. 
ff a a f muh „A u t o r i t ä t s st a a t" sein. Äeberlegung 
und praktische Erfahrung haben uns gelehrt, daß die Zen- 
fralifienmg ber ^a^^f kirn ^arIamenf fe^ f^äbli^e 

n haben kann, sobald dieses zufolge der Parteikämpfe ge- 
lähmt wird oder infolge moralischen Niederganges der Zeit 
nicht mehr die idealen Vorausfehungen bestht, um alleiniger 
Träger der Staatsgewalt zu fein. Daher finb die christlich- 
sozialen Abgeordneten frühzeitig für eine Teilung der 
Macht zwischen Parlament, Bundespräsident und Bundes- 
regiernng eingefrefen. Sie Versassnnggreform kg 
Herbstes 1929 hat einigermaßen, wenn auch ungenügend, die- 
sem Standpunkt Rechnung getragen: die Regierung wird nicht 
mehr vom Nationalrat gewählt, sondern vom Staatsoberhaupt 
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ernannt; auch den Bundespräsidenten haben nicht mehr die 
National- und Bundesräte, sondern direkt das wahlberechtigte 
Volk zu erwählen; der Bundespräsident kann den National- 
rat auflösen und besitzt ein — freilich ganz unzureichendes — 
Recht, durch „Notverordnungen" dringende^ Fragen auf dik- 
tatorischem Wege zu lösen. 3n Oesterreich ist also die Parla- 
mentsherrschaft erheblich abgeschwächt und dem Autoritäts- 
bedürfnis Rechnung getragen worden, ohne daß die demokra- 
tische Ddee verletzt wurde; im Gegenteil entspricht die Bolks- 
wahl des Staatsoberhauptes gewiß viel besser der Demokra- 
tie als feine Bestellung durch etwa zweihundert Abgeordnete 
und Bundesräte. 

Sn einen Gegensatz zur Demokratie kann jedoch dre Par- 
lam entsherrsch aft führen; man braucht nur an die 
Recht- und Machtlosigkeit der nichtsozialistischen Bevölkerung 

i e n g gegenüber ben gw&auwmalfigen )u benfen, um 
ein krasses Beispiel zu Haben, wohin rücksichtslose Ausnützung 
der Mehrheitsmacht führen kann. 

Partei und Staat. 

Wie gegen den Parlamentarismus, so erhebt sich auch 
gegen die politischen Parteien eine leidenschaftliche 
Kritik, die nicht selten die parlamentarische Demokratie als 
„S y st e m" der Parteienherrschaft, den demokratischen Staat 
als qáatfeienpaaf bennes. Um Me Bñfif 311 mär. 
digen, muß unterschieden werden, ob sie sich gegen tatsächliche 
Korruption oder Unfähigkeit im Eiuzelfalle wendet oder ge- 
gen die Einrichtung der politischen Partei an sich. Korruption 
und Anfähigkeit wird jeder anständige Mensch ohne Unter- 
schied der Gesinnung ablehnen und bekämpfen; vor solchen 
Erscheinungen ist aber kein Staat, keine Nation und gar kein 
politisches System sicher. 3n diesen Fällen hilft nicht Pharisäer- 
bajieg (&#rei, jonbem nwfigeg nnb feßea ^ngreijen. 3m 
aWgemeinen iß %ietübet }u jagen, baß me^ gerebef ak be- 
wiesen wird. 

Solange bag BoH TsgelmäBig )u (gníjt^eibungen anjge- 
rufen wird, die staatliche Ordnung also in irgend einem Am- 
fange der demokratischen Idee treu bleibt, ist die politische 
^aTíei als (Dejinnungß- unb ^rogrammge- 
meius ch aft unentbehrlich. Allerdings müssen die 
Parteien achthaben, daß ihre selbstverständliche Teilnahme am 
Kampf um die Macht im Staate nicht zur alleinigen Aufgabe 
auf Kosten von Gesinnung und Programm wird; tritt dies 



«3 werden die geistig-sittlichen Ideale von materiellen 

ßemiB :ß — grübet Öaf ung %)aps{ ^ing XI. in Oua- 
dragesimo anno belehrt —, daß dem modernen Staat viel 
3u mei augenmM miTi,, m^r afg er kiffen sann. 6ein 6Ai¿. 
)a| Wtn Die m # mirknöen $)arfeien. (Eine berufg. 
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schwebt dem ftafionatJoîialUmüô vor. der im üb- 
rigen den Nationalismus bis zum Rassen- und Blutaberglau- 
ben übersteigert und deshalb Demokratie und Parlament ver- 
wirft. weil die „verbastardierte" deutsche Nation zur Selbst- 
regierung nicht fähig sei und weil „ein Wahlrecht wie das 
allgemeine, direkte und geheime für Personen über 21 Jahre 
beiderlei Geschlechtes notwendigerweise den Keim für die 
Afterherrschajt der Minderwertigen und Gewissenlosen in sich 
trägt". (Feder, Der deutsche Staat, S. 37.) Die Anfähigkeit 
der Nation und das Wahlrecht der Jungen und der Frauen 
sind also nach Feder die wichtigsten Gründe des nationalsozia- 
listischen Kampfes gegen Parlament und Demokratie. 

Monarchie oder Republik. 
Die Frage der Staatsform findet in der katholischen 

Staatslehre keine einseitig-ausschließliche Beantwortung, für 
diese ist nicht so sehr die äußere Gestalt, so bedeutungsvoll sie 
ist, wie der innere Wert eines Slaatswesens wichtig. Die 
Christlichsoziale Partei war bis zum Kriegsende stets für die 
Monarchie eingetreten und versuchte noch im Amsturz, die 
Idee der demokratischen Monarchie durchzusehen. Als die zur 
Republik drängenden Kräfte sich als stärker erwiesen, erklär- 
ten die Christlichsozialen im Wahlprogramm vorn 25. Novem- 
ber 1918: „Die Christlichsoziale Partei a n e r k e n n t die von 
der provisorischen Nationalversammlung beschlossene republi- 
fan#e GfaaMorm uní) ist M bet $flid)f Gern#, im 
Rahmen derselben am geordneten Wiederaufbau 
des Vaterlandes mit besten Kräften m i t z u a r b e i - 
1 e n." Dr. Seipel erläuterte diesen Sah damals („Dolkswohl", 
S. 5) : „Wir empfinden dabei den R ü rk t r i 1 t des Kai- 
sers von der Leitung der Staatsgeschäfte als eine große Er- 
leichterung. Er hat gerade jenen, die dem alten Staate am 
treuesten waren und von denen sich darum mit Recht erwar- 
fen läßf, 6aB fie a# &ie Geßen Bürget bea neuen 6faaka 
sein werden, die durch keine Gewissensbedenken gehemmte 
Mitarbeit am Wiederaufbau des Vaterlandes ermöglicht." 3n 
der Tal hat die Partei der Republik Oesterreich die größten 
Dienste geleistet, ohne auf ihre Anhänger einen unzulässigen 
Zwang auszuüben, die Republik oder die Monarchie für besser 
zu halten, wohl aber verlangt die Partei von allen die Ach- 
tung der geltenden republikanischen Verfassung und die posi- 
tive Mitarbeit im Staate. 

Mit dieser Haltung scheint das Zustandekommen des so- 
genannten H a b s b u r g e r g e s e h e s vom 3. April 1919 in 



Widerspruch zu stehen. Das Gesetz verfügt die Landesverwei- 
sung jener Mitglieder des Hauses Habsburg-Lothringen, die 
nicht die Verzichterklärung abgaben und die Einziehung des 
Vermögens des Erzhauses. Beide Bestimmungen haben lauten 
Widerspruch erregt. Die Landesverweisung ist zweifellos ein 
Bruch des Staatsbürgerrechles und die Einziehung der Gü- 
ter insofern ungerecht, als der Eharalter eines Berfassungs- 
gesetzes die Austragung der Streitfrage, ob nicht auch Pri- 
vatbesitz entschädigungslos enteignet worden ist, vor Gericht 
nicht zulaßt. 3m Deutschen Reiche hat die Aepublik die Für- 
sten weder verbannt noch ihr Gut konfisziert. Das Habsbur- 
gergesetz wurde eben in einer Zeit schwerer revolutionärer 
Erschütterungen erzwungen; damit ist alles gesagt. Die Ehrist- 
lichsozialen haben seither versucht, wenigstens den Charakter 
des Derfassungsgesehes zu beseitigen und die Zuständigkeit der 
ordentlichen Gerichte wieder herzustellen, doch verhinderte der 
Widerstand aller anderen Parteien den Erfolg. Mil der 
Frage Monarchie oder Aepublik hat das nichts zu tun. Auch 
überzeugte Republikaner, wie der verstorbene Dr. 3odok Fink, 
traten öffentlich für eine Aenderung des Habsburgergesetzes 
ein, weil das Wort Justitia est fundamentam regnorum“, 
die Gerechtigkeit ist die Grundlage der Staaten, ohne Unter- 
schied der Staatsform zu gellen habe und die Republik sich 
von dem Borwurfe der Ausnahmegesehgebung, die dem 
Grundsatz des Rechtsstaates widerstreitet, entlasten solle. Die- 
selbe Haltung nahm u. a. die Vorarlberger Landespartei im 
Frühjahr 1932 neuerdings ein. Hierin herrscht Uebereinstim- 
mung in der ganzen Partei. 

S. Der Föderalismus. 
3n den letzten Wochen des Jahres 1918 erstellten fast 

sämtliche christlichsozialen Landesparteien eigene Landespsr- 
teiprogramme, die zumeist für die Autonomie der Länder und 
Gemeinden, manche für die kantonale Selbständigkeit und 
Selbstverwaltung nach Schweizer Muster sich aussprächen. 
Das gemeinsame Wahlprogramm vom 25. November 1918 
trug dieser Stimmung ebenfalls Rechnung. Die Bundesver- 
fassung vom 1. Oktober 1920 organisierte die junge Republik 
als Bundesstaat, dessen Gliedstaaten die Bundesländer sind. 
Reben der siegreichen föderalistischen Gesinnung gibt es in 
Oesterreich Meinungen, die den Föderalismus ablehnen; so 
sind Sozialdemokraten. Großdeutsche und Nationalsozialisten 
Anhänger einer zentralen Führung des österreichischen Staa- 



(eg, bet nad) ißrer »teinung Me Kosten ber oielja^en ^ar- 
lamente und Verwaltungen nicht ertrage. Diesen Auffassungen 
gegenüber pedí baß Parteiprogramm fest: 

„Die Christlichsoziale Partei steht auf dem 
Standpunkte, daß die föderalistische Verfassung der 
geschichtlichen Entwicklung, der natürlichen Eigen- 
art und den wirtschaftlichen Lebensbedingungen un- 
seres Vaterlandes entspricht. Deshalb fordert sie 
volle Gleichberechtigung aller Bundesländer, Pflege 
ihrer kulturellen Eigenart wie auch Anpassung der 
Verwaltung an die Bedürfnisse der Bevölkerung. 
Der erste Sah ist eine Erklärung, über die Historiker, 

Geographen uni, Bolfgmirffdiaftler streiten mögen, Me aber 
— bag iff bag Besenflidp — beut# unb Mn B il le n 
rum Föderalismus ausspricht, zum Bundesstaat, der 
aug souoeränen ßänbern unb einer starten 3enfralgemalf beg 
¡ouoeränen »unbeg besieg, Pie fartei leßnt atso einen bie 
Selbständigkeit der Länder grundsätzlich leugnenden 3 ent ra- 
li s m u s ebenso ab wie eine Anslorkerung des Staats- 
gesügeg in einen bloßen S t a a t e n b u n b, bessen ßm3eißaa. 
sen so)usagen matten tonnten, mag ißnen behebt, oßne baß 
der Gesamtstaat wirksam eingreifen könnte. 

Bie ?orberung berGIei4bcre4iigungber »um 
begiänbeAielt uor altem aus Bien, bag seit 1920 eine mx% 
mäihiigere Stellung im Staafggangen einnimmt alg oo#r, 
unter ber so3iatbemotrafis4en »ermattung )u einer art (so- 
Sialisiistßer) Staat im (bürgerten) Staate gemorben ist unb 
iith überbieg ¡o%e Anfeite an ben gemeinsWIitkn Steuern 
zu sichern wußte, daß die anderen Bundesländer sich benach- 

anzupassen, ist eine sehr gesunde Abwehr mechanischer Gleich 
macherei oder übertriebener Sorge um die Rechtsgleichheit. 

Das bundesstaatliche Denken ist für die chriMchsoziale 

tfn !°° SSÍÂá SS » % wifi? 'Ñ 
#erösferrei^^, Salzburg unb Steiermart auf bag Programm 
ber tatholis^en »ottgparfei gemähten Rbgeorbnefen ber 
Ehrisitithso)iaten Partei beifraten, ^ m}^r Mm »OT- 
behalt der organisatorischen Selbständigkeit. Auch heute ist 
däs Vesüge btx Pnrlei fôò>£TâIÍ[fifrf), n)äs bßi einem 
über bie %)arfei#rung bea^fet merben muß. 
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Bie Wifif bet Ba4ftiega)eii iß meiern ron ben Sot- 
gen des wirtschaftlichen Lebens beherrscht. Äls der Krieg zu 
Ende mat, fehlte es an Gütern, die im Frieden gebraucht 
metben, bet SDiebetaufbau bet ^tiebenamitífd)aß abet JW 
auf gemalfige S^mietigf eiten: S##ung bet Kaufftaß 
Büffel. unb Bfieutopaa butdß Belbenfmettnng unb Rtiega- 
netlufte; Mötung'gtoßet BMtfídiafíagebieíe, bie nunnon 
gaßllofen 9of^ft^taufen 3et%nifien mürben; Bntetfdmbung 
der Nationen in privilegierte Sieger und minderberechtigte 
Besiegte; Bmmätsungen in bet 2DeIfmitf#aff infolge bet 3n- 
bufftialifietung bisheriger Rohstoff- und Absatzgebiete sowie 
infolge BetfAiebungen im B)eif^anbeI; fpätet tarn non ame- 
tifa Baíionafifietung unb Bbetptobufiion. 9m Ruf unb 
Nieder der Konjunkturen verschärfte sich der Krankheits- 
tuffanb bet Bkltmitiftßaff ;u bet fut rß that en Ktife, 
die seit dem Sommer 1931 in allen Erdteilen und Landern 
mutete, am beffigffen bort, mo bie Betänbetungen bet ftaat- 
lifh-potififrhen ßtunbiagen bet SMti^afi am gtaufamften 
maten, aifo not allem in Bessette# im Beuf#n Be# nnb 
in ben ^a^^foIgefíaaíen. Bigant#e atbeifaiofen3iffetn, net- 
ödete Industriezentren, Zusammenbrüche auch alter und gro- 
Ret Bansen, ñgtatftifen, Befäßtbung faß allet offeniï#n 
Gansasse finb bie Bleilenfieine biefea ftauti&en 3Degea. Qai 
man schon vor dem Kriege den Grundfragen der Wirtschafts- 
otbnung lebhafte aufmetffamfeif enigegengebtadßf, mie bten- 
nenb unb feibenf4afilitß mußte etff baa 3nfeteffe bea Bolsea 
an diesen Problemen in den letzten Jahren werden! Wer der 
schrecklichen Krise zum Opfer fiel oder von ihr sich bedroht 
füßlf, netlangf #fe unb Bettung nom «Staate, non bet Bo- 
litis, non den Parteien . . . 

Wirt s ch aft s s y st eme. 

Bie heutige B)it#aftaorbnung iß nitßt mis einem B)otte 
3u dbataffetifieten. Bie #otmeIn libetal unb f03ialißd4 rei- 
chen hier nicht aus. Nuter Liberalismus versteht man 
ein ^itíf4aßa^^stem, baa nut nom fteien Bonfuttensfampfc 
unb nom ßeminnffteben bet Bnietneßmet geleitet ist, oßne 
baß außetmitffißaftliiße Blähte, not aßem bet Staat, em- 
gteifen. Bufet Sosiasiamua miebet begteiff man eme 
B)ittf4aff, bie ben fteien Ëonfuttensfampf unb baa (Etfolg- 
intéressé des Unternehmers verwirft und durch zunächst staat- 
lich, dann gesellschaftlich geordnete Planmäßigkeit und Füh- 
rung ersetzen will. In unserer heutigen Wirtschaft ist der 



freie gonfurren3fampf dur# garfeile ufm. eingef#ränff, der 
mit Bahnen, Wäldern, Bergwerken und Fabriken der 

gtoßfe Arbeitgeber gemorden, dag (ßeminnffreben dur# 6o- 
^alpoiifif, 0emerff#affen und Besteuerung eingeengt. Bie 

s s
aui àm Wege der Vertrustung, Konzernbildung unö Berabredung eme ñtf prioafer #anmirtf#aft ine Beben 

3u rufen, find nach vorübergehenden Teilerfolgen gescheitert, 
pensó W ai# der fommuniffif#e Berfu#, in emem aro- 
Ben unù unabhängigen Bande mis Öen Mein einer unbe- 
frangen (Bemal%rr#aff eine fo3iaIiffif#e BIantoirff#aff 
oder Bedarfsdeckungswirtschaft einzurichten, in Sowjet- 

Wufbef#monm^ ^ (Ernährung und ßroduffion 
.. ñ??* Ñimmi überein, daß die jetzige Wirtschaftsordnung arunör# geändert merden soll; darin finó au# in ßsterrei# 

ap, %fernehmer und Arbeifer, Bandmirf und Afademiier. 
einer giemuna. 3Denn aber der praffif#e B>eg gezeigt mer- 
den soll, treten scharfe Gegensätze auf; der eine erhofft sich 
eme nene Bluse non der Meis Oer BXrff#aff im Sinne 

ipiülliü 
®^iaiiff fieW nur in der »Ä«%%%, fiSS 

"fr;, «à - à 
fWi% Seitab ^toötamm folgt au# hier der fa» 

„Die Christlichsoziale Partei besteht auf Aner- 

tumsUng“deS rechimäßig erworbenen Privateigen- 

M $ 



amen ben Steuerern, öle barin sogar «inen Äüdfaii inbeibm- 

betrieben, bie einen monopolarfigen #aratfer #W Jnr 

ZZWWMZ 
Privateigentums bienen, wie bies im sozialistischen Wren 
ber §all ist. , 

MMZUWSZ 
¡e%. gafßt fährt bas Programm fort: bre ^aríe1 

„fordert aber auch, daß beim Erwerb und Gebrauch 
der irdischen Güter auf das Allgemeinwohl gebuh- 

SSSSSÄHUW 
«SSSESs 
sen Willen verlassen sann, sorbets bas Programm. 

„Staatsordnung und Wirtschaftsordnung sind so 
einzurichten, daß eine mißbräuchliche Ausnutzung 
des Eigentums und der Arbeitskraft zum Schaden 
der Gesamtheit oder des Einzelnen hintangehalten 

*. y: 
diere. 9reili# etfennf man in bet !ompIi3ietien u^ #ner 

Mite sofort, energisch nnb fing )ngegri|i^ ")^ben. 

Kritik ber heutigen Wirtschaft. 
Seit Jahrzehnten ist bie Kritik an ber geltenden Wirt- 

fthaffgorbnung nicht nerftnmmf, bie @rfebn# 
der letzten Jahre haben im ganzen Volke bie Meinung ge- 
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selbstsüchtiger Interessen ausgetragen und das Volt bekommt 
bie bösen folgen )u netfpüten. 

Der § ànanztapitslismus. 
Blif unübetbiefbatet <5#ätfe menbef fi# abet bet ^ei- 

lige Batet gegen bie Blatbffüüe imb Biatbfsufammenbanung 
im Betei#e beg ginansfapitaligmug. Blan bats 
uniet ginan}íapifali0mu3 mii B- Beü-Bteuning bie „@t* 
Meinung" netffeben, »baß bie mitff#affli#en mnietBeMun» 
gen sich daran gewöhnen und daraus verlassen, mit Krediten 
3U atbeifen, bie #nen but# ginaußinffifufe netmiifeif met- 
den" Auch hier wurde der freie, gesunde Wettbewerb ein* 
geengf unb bie Beifügung nub Betmiiilung gtoßetet Ëtebife 
3um Bottens einiget meniget g¡nan3inffitu(e. Babuttp stieg 
bie #Mngigfeii bet ans Êtebit angemiefenen Bnietnegmun. 
gen unb stieg bie Bla#tfülíe bes ginamfapitaieg. Bet Bapft 
beschreibt die en Zustand mit solgenden Worten: „Z ur An- 
gebeuetli#ieif mä#ff biefe Betma#fung 
bet^itff#aftfi#augbei benjenigen, bie afg Bebett- 
scher und ôenîer des ^inunzîâpiîuls unde^chrânîir 
Beifügung haben übet ben ßtebif unb feine Betfeilung na# 
ibtem BXÜen bestimmen. Bl if bem ^tebif be^ett- f#enfiebenBIuffteigIaufbeggan3en^ltf. 
fch aff sk örpets. Das L-ebenselemen1 der Wirlschast ist 
betati unset #tet ^auff, baß nienianb gegen #t Beheih au# 
nut 3U asmen magen sann." Biefe CEnfmidfung iff „bae na- 
tütli#e Btgebnig einet gtunbfä%Ii# sügellofen Ëonfuttens- 
freibeif die nicht anders als mit bem Bebetleben des Star* 
feten b i. aüßu off bes Bemalffäfigeten unb Bemiffenlofeten, 
enben sann." Biefe Blad^ufammenbaliuiig im ginau3fapifal 
mitb also nom Bapff mis ben f#ätfffen B)otien abgelehnt. 

B)ie ti#fig biet gesehen mutbe, bag bemeifen bie ßteig* 
niffe, bie mit fei#et etiebf haben. sons tosí ofe 
9na#fbofjaetßbieBIafffotmfütjcnc, Êat* 
fenbäufetn glei#enben ginansietunggfun- 
(ï e, bie bag Bemeinmobl aufg f#metfíe gefäbtbef haben. Blan 
benfe nut an bie unteeííen ginau3ietunggmefhoben beg 
6#meben 3nat Ë te u get, beg Borbbeuff#en gtiebtiü) 
g I i d u. a. m. Bi#f gegen bie Saffa#e, baß Ëtebif genorn* 
men und gegeben wird, nicht gegen die Institution des Leih- 
fapifalg an fi#, menbef fi# Bina XI., mie bieg efma bie Ba- 
fionaIfo3iaIiffen fun, fonbetn gegen bie Aufhebung bet Bett- 
beioetbgfteibeif auf bem ßapifalgmatffe, gegen bie Beteini* 
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gung der Kreditvermittlung bei einigen wenigen Finanz- 
infiifufen, 6k bamif eine m#ffüüe besiben, beten gnigbramb 
non fdpetffen Oefa^ren für bas BDogl beg ganzen begieifef 
iff. Diese Machtfülle des Finanzkapitals zu 
lockern, gehört zu den wahren Aufgaben des 
Staates. 

Reform der Wirtschaft. 
Der Staat ist aber in feiner heutigen Verfassung gar nicht 

in der Lage, hier kontrollierend und auflockernd zu wirken 
Ser ßfaaf muß etff mieber werben, mag er nad) Wboiifdjet 
Auffassung sein soll, eine eigenständige und unabhängige Vrö- 
ße im menschlichen (Demeinf^^affgíeben, bet Q ü f e r b e g ® e- 
meinmohieg, bet über bet 3Dirffcbaff ffegf. @r 
bars daher nicht egoistischen Machtinteressen einzelner Wirt- 
schaftsgruppen dienstbar gemacht werden, wie sich, scheint's, 
manche Förderer des Nationalsozialismus im Lager bet In- 
dustrie den Staatskapitalismus vorstellen. Damit der Staat 
diese große Aufgabe erfüllen kann, muß er von anderen we- 
niger wichtigen Aufgaben entlastet werden. 

9a bet Bofffanb amb im augeriapifaiiffifchen Baum, 
3. 0. in bet ßanbmirff^^aff unb au^^ in ben ßänbern, bie 
norb nicht kapitalistisch durchorganisiert sind, auftritt, kann 
man nicht die kapitalistische Wirtschaftsweise an sich dafür ver- 
anfmorffirb machen, auch %bug XI. ffeüf feff, baß bie mobetne 

M nirbf f#cbf" iss. Saturn oerfagf 
bie 3pit#aff b^ so sehr? 9er fafboiifcbe Ebriff mirb bei 
bet biefer ^rage nicgi batauf nergeffen, baß 
uie Erbschuld in bie Seele des Menschen jenen immer wieder 
burcbbredjenben ^ang nach (Düfern unb ÄeiÄ- 
fumern gelegt hat, der eine gute und gerechte Ordnung der 
pirffrbaff so e#metf. Saß fie aber in solchem mage ner- 
fags, iff gum großen Seil eine ßoige beg m i r f f d) a f f - 
11 cb e n Liberalismus. Das Werden der modernen ka- 
pifafiffif^en 9erfebrgmirffcbaff nofígog ficb faff augfcbíiegíicb 
unser hberakm vginffug. 9 e r B u f n a cg „3D i r f f cb a f f g- 
freibßif galt nicht nur den überlebten formen des Mit- 

)°ubern auch den Bindungen, die aus außerwirt- 
f^^afm^^en »ereidgen, nor a&m aug bem cbriffiiAen (Bissen- 
geß ben ^ebn (ßebofen, erfliegen. Sie SDirffcgaff foCfe nur 
bçb Muer überlassen bleiben. Sie ßofge biefer Strebte mar 
bie gnfcbriffHcbung unb 9emoraIifierung beg 3Dirfscbaffg. 
lebeng, bie Baubficrfreigeif, wie Beii-Brenning sags, bie ba- 

^2 



)U t#fe, ba& bie gtö&eren unb stärkten Äaubtiete bie «einen 

AK-i. «Sw. >"d NMaWH D-màm-m« hàn 

mmmmm )Ug eilen. Verbote unb Sitasen genügen ^et m# 
Wfe bie Äefotm muß nielmeiit neue, i#mienge 2)ege geilen, 

- % % mmm# 
beten meiiet oben )iiietfen SteHe non Quadra^smo anno, 
bort, wo et von bet Vesellschaitsotbnung spticht. Die Äu>io 



sung der alien gesellschaftlichen Bindungen gab der mensch- 
lichen Selbstsucht freie Bahn. Der Staat kam aber unter der 
Last der zahlreichen ihm nun zufallenden Aufgaben gar nicht 
dazu, sich aus seine eigentliche Ordnungsaufgabe zu besinnen: 
das Gemeinwohl zu schuhen, S e l b st s u ch t und 
(Egoiamua 3urüd3ubämmen, gegen mirs. 
s ch aftliche Unmoral f e st d u r ch z u g r e i f e n. Da- 
mit der Staat wiederum seine eigentlichen Aufgaben gegen- 
über der Wirtschaft erfüllen kann, muß er entlastet werden. 
Cs müssen Zwischenglieder geschaffen werden, die einen Teil 
der Ausgaben, die der Staat bisher innehatte, übernehmen. 
So führen auch diese wirtschaftlichen Äeberlegungen von selbst 
gut (Erfenntnia, baß eine Reform 6er (Befemáaffgorbnung 
notwendig ist. 

Barum befennf fidfbie C%rißiid)fo3iaie 
Partei rück haltslos z u dem Ziele einer 
neuen Gesellschaftsordnung, die auf der 
Grundlage der Berufs stände im Sinne der 
päpßiidfen (EngpHifa aufgebaut iß, also 
Zur b e r u ssstän d i s ch en Neuordnung der Ge- 
sellschaft. 

Die Mängel der jetzigen Wirtschaft sind aber so groß, daß 
ein „<5 o f o r f p t o g r a m m“ 

unerläßlich ist, um die ärgsten Schäden abzustellen. Die in den 
früheren Sagren g#affenen (Befeße un6 (Einndßungen rei- 
chên nicht mehr aus. Gesetzgebung und Staatsverwaltung 
müssen uor aßem über bie Bansen eine fdjärfere Ëonfroüe 
üben, weil hier die folgen von Fehlern für das Gemeinwohl 
eme oerßängnigDone Tragweite erWfen. Sie ßaailiAe auf. 
hcht muß verschärft, die Kontrolle durch Aktionäre und (Des. 
fentlichkeit besser geregelt, die Haftung für schuldhafte oder 
grobfaßrläffige Stäben genauer gefaßt werben. aebnlitbea 
giH uou 6en meißen a f f i e n g e f e H f tß a f f e n, ob sie nun 
(Bei6. ober ^an6ekgefd^äffe betreiben. SBaa non 6en Bansen 
gesagt wirb, iß in gewissem Sinne auf aße Ärebifinßifufe an- 
3uwenben, benen ßpargeiber anuerfraut werben. Ber 

bea Sparern unb bie ßötberung bea Spareng finb in 
einem kapitalschwachen Lande wie Oesterreich zwei Grund- 
forberungen uernünffiger B)ir#affgpoIitif. (Eine gefeßiitbe 
Regelung der Kartelle usw. ist ebenso dringlich geworden 
wie eine Weberprüfung unserer B) u e r. unb 0 u Í b e n= 



sollte. 

Christlichsoziale Wirtschsslspolitik ist vor allem millelständijch. 

Sie will möglichst viele Staatsbürger in unabhängiger, 
wenn a# nielle# be#eibener Sage miHen. @m 3#«^^ 

LZÑ îiL SDKM 
mauet gegen Den 6o3iaIiamua unb einen -traget 
geiHiget Wfut, ¡onbetn ai# bie 2R0gli4fe 1 i lut 
laMeeitbe Rtbeifet unb angeßelUe |eib- 
ständig zu werden, somit einen Weg der C nt p ro l e- 
f a t i M e t u n g, erne ¡RbmeW bet RabitaWietung bet Be# 
losen. Darum hat schon Lueger sich sowohl um den städti- 
schen Mittelstand, als auch um die Bauernschaft ge- 
kümmert. . , 

Bk gemetbefteunbl# Boliiil bet Ebt##3ialen 
#í guíe ßt#fe geitagen: bas non Sibetaiiginug unb 00. 
zialismus totgesagte Handwerk hat sich ebenso kräftig be 
baunfei, mie bet nom giliaWen beg ©toßbanbela unb bet 
ßoninmneteine in [djmete Konfutten) genommene Klein- 
banbei, bet fogat eine fiarse Annahme etfubt. Bie non 
ben ebtisílidbí03ialen eingetiefeten ©emetbe{ötbetungaamiet, 
bie non ihnen betriebenen Schutzgesehe sür den anständigen 
©e#äifamann, mie bas ©efe% gum 64#e gegen unlauteren 
SBefíbcmetb, qoíífatife n#., N kW an¡eW#e ßeisfungen. 
3loe abet gibí eg niel )u #aMen. Blan benfe nnt an baa ge - 
metbíiee Etebiímefen, helfen ¡Ruaban auf bet 
©tunbíage geno;|enfea|fIieet Gelbsfoetmalíung eine bet me- 
len wichtigen Voraussetzungen sür eine ständische Neuordnung 
bilbef. Reute tuff baa ©emetbe, ein|i selbst em fraget bet 
Kommunalisierungsidee, manchen ©ría um Schuh gegen die 
össentliche Hand seine lehrreiche Warnung sur die Anhänger 
einet staaíaíapifalist#en ^anmit#ak). %n ennnete (4 
3. B. in 3Dien bet fur#aren Stäben, me# empine non 
Lueger für das Allgemeinwohl ins Leben gerufene jl ab i 1- 
Î tft 2 S 2 f t \ 2 b 2, jehl uns2t soziâld2Moktâtrsch2t h2ttschast 
zur Sozialisierung mitzbrauchl, dem Gewerbe zufügen, auch 
vergesse man nicht die Sozialisierun g Sv ers U ch e 
im Baugemetbe („©tunbsfein" ufm. unb Baumonopol bet ©e- 
meinbe] unb bie tassinietfe B e si e u e t u n g bea ©emetbea 
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durch Breitners Finanzpolitik! Auf dem Boden der Landes-- 
und Gemeindeverwaltungen wie in der Gesetzgebung des Bun- 
des und der Länder haben die Christlichfozialen noch wichtige 
Arbeit für Gewerbe und Handel zu vollbringen. 

Zum Mittelstand gehören aber auch die öffentlichen 
Beamten. Die Christlichsoziale Partei wird nie vergessen, 
daß im zähen Kampfe um das Wiener Rathaus der Sieg 
entschieden war, als zu den Gewerbetreibenden die Beamten 
hinzutraten, unbekümmert um den Schimpf, den die ent- 
täuschte liberale Presse dann über sie ergoß. Das Beamtentum 
ist im demokratischen Staate wichtiger als in anderen Staats- 
formen. 3n zahlreiche Stufen, die bis in die Reihen der ma- 
nuellen Arbeiterschaft reichen, gegliedert, bietet es wichtige 
Möglichkeiten des sozialen Aufstieges, also der Entproletari- 
sierung von Besitzlosen. Die Brücke zwischen Beamtentum und 
Proletariat bilden die P r i v a t a n g e st e l l t e n. §ur beide 
Angestelltengruppen hat die Christlichsoziale Partei jederzeit 
sich eingesetzt; die untere und mittlere Beamtenschaft verdankt 
ihr einen großen Teil des Aufstieges, doch hat auch die hohe 
Beamtenschaft in der Rachkriegszeit erkannt, daß ihr Wohl 
bei dieser Partei in guter Hut ist. Die Privatangestellten aber 
wissen, daß Christlichsoziale das Angestelltengeseh und die An- 
gestelltenversicherung mit ihren zahlreichen und lebenswich- 
tigen Verbesserungen durch alle Schwierigkeiten hindurch zum 
Ziele geführt haben. Roch ist auch da manches richtiger und 
wirksamer zu gestalten und manche Lücke auszufüllen. 

In imponierender Größe tritt das Bild der christlich- 
sozialen Bauernpolitik vor das Auge des objekti- 
ven Beobachters. Der Bauernstand ist nicht nur der Rähr- 
stand, sondern auch die Guette der Volkserneuerung, der Hü- 
ter gesunder Tradition, ein Hort der Religion und eine zu- 
verlässige Stütze für die staatliche Ordnung. Cin Staat, der 
seine Bauernschaft mißachtet, bekommt die bitteren folgen zu 
spüren. Darum ist es selbstverständlich, daß die Partei mit 
Aufmerksamkeit und Verständnis für die Wohlfahrt des Land- 
volkes zu sorgen bemüht ist. Abgesehen vom Burgenland, ist 
das ländliche Österreich ein echtes Bauernland. Klein- und 
Mittelbefitz ist so überwiegend, daß der Großbesitz nur etliche 
Prozent des urbaren Bodens hat und bloß im Forstbetrieb 
eine führende Rolle spielt. Den Christlichsozialen verdankt die 
Bauernschaft ihre berussständische Organisation in Kredit-, 
Lagerhaus-, Produktions- und sonstigen Genossenschaften, so- 
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wie ihre einflußreichen Kammern. Immer wieder wird sie 
gegen aualänb#e 6d)mu#onfutten3 mitkam g#üfß. ^tei- 
lich gibt es auch hier noch berechtigte Klagen und fiefernjfe 
borgen, Mofeta im ^otBgebitge, mo bie ßrbeif %met, ber 
Verdienst gering und die Gefahren häufig und groß find. Die 
Bauern aber wissen, daß ihnen niemand ein so zuverlässiger 
unb btübetlitBet Reifer iß me bk EGtißli#3iak fatiei unb 
Hallen ihr die Treue. 

Bie $la#iega3di btadiie bet fatiei ein neuea ^elb 
ißtet 3DiTii4aßapoIiiif: 3 n b u ß t i e unb 9 a n b e I. 3n bet 
Volkswirtschaft der Republik nimmt die Industrie einen rela- 
iio niel müßigeren Äang ein ala in bet einstigen, übenrne- 
genb agtatißSen WonattBie; ßubem lag ito% bet 3aBiteid)en 
Anhänger, dieLueger unter den Fabrikanten und Kaufleu- 
ten sich erworben hatte, die politische Führung dieser Kreise da- 
maia nodj in ben Rauben ßeißnniget 2ßännet, bie bet EBtiß- 
IidB¡o3iaten Barfei oß genug unfteunbiidi enfgegenftafen. Baa 
änbetfe halb na^ betn Wmßrng: bet poiiíi¡4e Bibetalia- 
mua DetßBmanb aua bem Natíamente unb neue íonsetoafme 
Linflüsse tangen nun auch in den bisher abseits gestandenen 
Wirtschastskreisen um Geltung. Run konnte die Partei ein bes- 
ktea BetBäifnia 3ut 3nbußtie anbauen, bie iBtetßif0 ;u ißt 
Vertrauen faßte. Eine führende Partei im Staate muß sich um 
die Lebenssragen der Unternehmungen kümmern, in denen ein 
so großer Teil der Bevölkerung den Unterhalt findet und de- 
ren Gedeihen für die öffentlichen Finanzen ebenso wie für die 
Förderung der schönen Künste so große Wichtigkeit besitzt. 
Aus dem gleichen Grunde kann dieser Teil der Wirtschaft mit 
Recht verständnisvolle Beachtung und Förderung durch die 
maßgebenben Galioten bea ßaaflidßm Bebens netlangen. 3m 
Interesse der Gesamtheit liegt es schließlich auch, diesen Krei- 
sen eine geordnete Wahrung ihrer Lebenssragen zu sichern und 
so bie Betfudjung 3% bannen, auf au&etoerfaßungsmä&igen 
Wegen 3um giele 3u gelangen. 6o Baben beibe Seile ßd) ge- 
funden, zum Vorteil des Staates und Volkes. 

Bie Natfei Banbelf in beßem Sinne ißtet (BeßW#! unb 
ihrem Programm gemäß, wenn sie der p r a ch t v o l l e n T r a- 
bis ion mitte isländisch er Wirtschaftspolitik 
treubleibt, sie kann dies tun, ohne Industrie und 
9 a n b e 13u netna4Iäßigen, benn and) Biet iß #ettei4 eine 
Volkswirtschaft der vorherrschenden Mittelbetriebe. 



Enteignung. 

Der Staat soll sich nicht in das Abenteuer einlassen, die 
Führung von Banken und Industrien zu übernehmen, doch 
sollte er die Aufsichtspflicht erfolgreicher als bisher erfüllen. 
Ebenso muß er aber das Privateigentum gegen 
Vergewaltigung s ch ü tz e n. Gewiß gibt es Fälle, wo 
das Gemeinwohl vom Einzelnen das Opfer des Eigentums- 
rechtes fordern kann, im allgemeinen tut man jedoch gut, 
Cnteignungs tendenzen mit Mißtrauen und Vorsicht zu 
begegnen. Trau, schau, wem! 

„Die Christlichsoziale Partei hält demnach eine 
Enteignung rechtmäßigen Eigentums nur aus zwin- 
genden Gründen des Allgemeinwohles und gegen an- 
gemessene Entschädigung zulässig.“ 
Entschädigungslose Wegnahme des Privateigentums oder 

Wegnahme gegen eine nur scheinbare und ungerecht niedrige 
Entschädigung ist nach dem Programm überhaupt nicht ;u- 
I#9. 

Sozialpolitik. 

Was dem Besitzenden das E i g e n t u m, i st 
dem Be sitzlos en die Arbeitskraft. Sie kann ihm 
nicht wie Haus, Acker oder Maschine enteignet werden, die 
Feinde der Arbeit heißen Ausbeutung, die die Kraft zer- 
mürbt und den Arbeiter um einen Teil des verdienten Lied- 
lohnes prellt, sowie Terror, der den Andersgesinnten hin- 
dert, für sich und seine Familie in ehrlicher, nützlicher Arbeit 
das tägliche Brot zu verdienen. Diese Gleichstellung von Pri- 
vateigentum und Arbeit ist für das Wesen der Christlich- 
sozialen Partei charakteristisch, ihr Programm fährt fort: 

„Sie verlangt vollen Schutz der ehrlichen geisti- 
gen und manuellen Arbeit sowohl gegen terroristi- 
sche Behinderung als auch gegen selbstsüchtige Aus- 
beutung.“ 
Dem Schuh der Arbeit zu dienen, ist die eine Aufgabe 

der sozialen Gesetzgebung, zu der wir daher auch 
das von der Partei mühsam erkämpfte Antite rrorge- 
s e tz rechnen, das die Arbeit vor jeglichem Terror schützen soll. 
Ferner hat die soziale Gesetzgebung die Lage der Arbeiterschaft 
innerhalb der Gesellschaftsordnung zu verbessern, Ausdruck 
der sozialen Gerechtigkeit zu sein. Das Arbeitsrecht 
gewährt z. B. dem Arbeiter Freizeit für körperliche Er- 



Küß,?» 
oft sogar starter dem Arbeitgeber gegenubertreten und hilft 
i{m einen 2 o 5 n 311 wringen, bcr 3111 Walfang "MT Fa- 
milie ohne (Ermerbsarbeif 6er grau augreu^en unb Äudlagen 
für böse ßcifen geraffen foQ. Bie 6 031 aIner ( 14 eT^9 
sorgt einigermaßen für die schlimmen Tage von Krankheft, An- 
fali, Snnalibifäf, alter, ArbeifMofigteif nor unb inil&eri bamit 
bau; fiarte prokfarifüe 6##! ber @2iifcmwiMe%ü. 
ben Ariegsopfern gebüfirf uerbfeibenbe Suden oh 
bie öffenifidie nnb bie (o írôfíl#e prmaíe g ur (or ge f#«- 
sten helfen. 3n diesem Sinne lautet der nächste Sah des Pro- 
grammes der Christlichsozialen Partei: 

„Sie fordert den Ausbau der sozialen Gesetzge- 
bung unter Bedachtnahme auf die Zeitumstände und 
die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft und zweck- 
entsprechende Förderung der öffentlichen und priva- 
ten Fürsorge.“ 
(Staats- unb 6el#i% Würfen bet (Erdung butd) 

eine planmäßige Bildung s a r b eit, die nicht nur pran 
tische und sonst geschätzte Kenntnisse vermittelt, sondern auch 
den Arbeiter zur richtigen Verwendung von Lohn, Freizeit 
unb Bla# ers^f. ^eun and) ber Arbeiter muß ftd) 
als Glied der Gemeinschaft fühlen und vom 
tödlichen Angeist des Klaffenhasfes frei werden, wenn er ge- 
sellschaftlich und kulturell ebenbürtig sein will. 

Bie innere BetbunbenW ber %Dirffd}affapoIifif ^r 
Sozialpolitik tritt im Programme doppelt hervor: beide find 
im gleichen vierten Abschnitt behandelt und dort ausdrücklich 
aufeinander bezogen. Die Christlichsoziale Partei steht eben 
— und sie hat recht — auf dem Standpunkt: k eine 2Ditf- 
fchaftspolitik ohne Sozialpolitik, keine So- 
zialpolitik ohne Wirtschaftspolitik; Ihre 
Liebe und Fürsorge gehört in gleichem, wenn nicht höherem 
Maße als den anderen Ständen auch der A r b e i t e r f ch a f t 
und ihren christlichen Organisationen. 
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III. Kulturpolitik. 
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Der moderne Staat ist nicht nur Rechts- und Wohlfahrts- 
staat, sondern auch Kulturstaat. Richt immer war es so, in frü- 
heren Zeiten war die Pflege der Kultur anderen gesellschaftli- 
chen Mächten, vor allem der Kirche überlassen, die man gele- 
gentlich durch Stiftungen und Schenkungen unterstützte. Heu- 
te gehört die Kulturpolitik zu den wesentlichen Aufgaben des 
Staates, an deren Erfüllung man Fortschritt und Rückgang 
des staatlichen Lebens abmißt. Der moderne Mensch begehrt 
am Kulturgute der Nation wie der Menschheit seinen vollen 
Anteil und will auch hier sich nicht minderberechtigt fühlen. 
Dies um so lebhafter, je enger die Verbindung von Wissen- 
schaft, Technik, Kunst, Schule mit der Wirtschaft wird. 

Kulturpolitik i st die st a a t l i ch e Betäti- 
gung in Angelegenheiten der Kirche und Reli- 
gion, der Wissenschaft und K u n st, der Schule 
und Volksbildung und des Volkstums. 

Rach christlichfozisler Auffassung muß die Kulturpolitik 
von der Erkenntnis sich leiten lassen, daß der Staat wohl 
Träger, nicht aber Guelle der Kultur sein kann, 
daß die Blüte der Kultur von der inneren Kraft und dem 
Eigenleben der Kirche, des Volkstums, der kulturellen Kör- 
perschaften und der Familie abhängt. Daraus folgt zunächst, 
daß der Staat, wenn er echte Kulturpolitik treiben will, die 
Selbständigkeit der Kirche zu achten, die Autonomie der 
Hochschulen anzuerkennen, wahre Kunst tatkräftig zu 
fördern, Familie und Volkstum zu schützen hat; ferner, 
daß die das Eigenleben dieser Kulturgebiete bedrohende 
Gleichmacherei des Sozialismus und Kommunismus ebenso 
abzulehnen ist wie die dem Wesen des Kulturschaffens fremde 
Gewaltherrschaft, die dem Nationalsozialismus und dem Bol- 
schewismus eigen sind. 

Nicht Herrschaft der Staatsgewalt über die echten Kultur- 
gebiete, nicht deren Unterwerfung, sondern sorgsame Pfle- 
ge und Förderung ist gesunde Kulturpolitik, 
sie schafft ein Gleichgewicht zwischen staatlichem und kulturel- 
lem Leben und führt die kulturellen Kräfte an den Staat 
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heran, der durch sie belebt und beseelt wird. So wird die Kul- 
turpolitik zum Gradmesser des sittlichen Wachstums des 
Staates selbst. 

Weltanschauung unö Partei wesen. 
Wie auf allen Gebieten und in jedem Augenblicke seines 

ßehma onenfierf bet gläubige (%iß sein #e#Ifen auch in 
Oer Bulfurpolifif mis §ilfe feinet religiösen (BrunOfä&e. 3Do 
Staat, Gesellschaft und Wirtschaft von dem gleichen religiösen 
Geiste durchdrungen sind, alle Parteien die Religion nicht nur 
achten, sondern auch deren belebenden, gestaltenden und be° 
glüdenOen Btäffe )ur SDirfung )u bringen bem# sinO, Oorf 
braucht das Verhältnis zu Kirche und Religion kein notwen- 
diges Unterscheidungsmerkmal in der Politik sein. Ein sol- 
cher Zustand besteht seit langer Zeit nicht mehr. Die um die 
Macht und Herrschaft im Staate ringenden Kräfte unterschei- 
den sich nicht allein durch ihre Ansichten über Staatsform, 
Wirtschaftspolitik und Gesellschaftsordnung, sondern vor al- 
lem durch ihre Weltanschauungen. Die geistig vom 
Liberalismus abstammenden Parteien und die unterschied- 
lichen Richtungen des Sozialismus werden, bewußt oder un- 
bewußt, ob sie es offen zugeben oder mit demagogischen 
Schlagworten verschleiern, durch ihr inneres Wesen in einen 
unheilbaren Konflikt mit der Kirche, mit dem Christentum 
geOrängf. Biese 3afsa#e allein swings s#on Oie gläubigen 
Christen, ihre politische Tätigkeit nur in einer Partei zu ent- 
falten, deren Weltanschauung sich in allen Punkten mit den 
Lehren des Christentums deckt. 

Die christlichen Parteien sind nicht künst- 
lich gemacht, sondern natürlich gewachsen. Die 
sogenannte „aufflärung" Oea 18. SaMunOerfa oer- 
führte die mit absoluter herrschermacht ausgestatteten Staats- 
lenker zur Entrechtung der Kirche und zur staatlichen Einmi- 
schung in religiöse Angelegenheiten. Zur Abwehr dieser Weber- 
griffe entstanden die ersten katholischen Parteigründungen in 
deutschen Landen. Als dem Absolutismus die Herrschaft des 
Liberalismus folgte, wurde der „Kulturkampf" 
mit parlamentarischen Mitteln noch heftiger 
fortgesetzt. Die Antwort des katholischen Volkes war der ein- 
OrudaooKe ßufßieg Oea d)tißlid)en ^atfeimesena. #aä Oer 
Ueberwindung des Liberalismus wurde dessen geistiger Zieh- 
sohn, der Sozialismus, der wichtigste und erfolgreichste 
Träger der antireligiösen, kirchenfeindlichen Strömung; in 
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der Revolution zur Macht gekommen, förderte er in Öster- 
reich, Deutschland und Rußland das § reidenkertum 
zum offenen Abfall und zur Gottlosenbewegung, die einen 
rücksichtslosen Kampf gegen Kirche, Religion und christliche 
Sittlichkeit führt. Heutzutage laffen sich Religion und Politik 
nicht mehr trennen. Vb man die menschliche Vernunft („Auf- 
klärung") oder die Einzelpersönlichkeil („Liberalismus") oder 
die Masse („Sozialismus") oder aber, wie der radikale rassi- 
sche Rationalismus unserer Tage, die „Rasse" oder die „Ra- 
tion" („Nationalsozialismus") zum „Gott" erhebt, dem alles 
andere unterzuordnen ist — alle diese Bewegungen bedürfen 
der Abwehr nicht nur auf dem Boden der Kirche mit religiö- 
sen Mitteln, sondern auch auf dem Boden des Staates, der 
ja heute ein HauptkriegsschauplaH der Weltanschauungskampfe 
geworden ist, also mit den Mitteln der Politik. So brauchen 
wir heute wie früher eine christliche Partei, der die Katholiken 
die Vertretung -ihrer Gesinnung, die Wahrung ihrer religiös- 
kirchlichen, politischen, sozialen und wirtschaftlichen Interessen 
beruhigt übergeben können. Je heftiger die Gegen- 
sätze und Kämpfe werden, desto größer wird 
die Notwendigkeit der Ehristlichsozialen Par- 
tei. 

1. Kirche und Staat. 

Auch hier folgt das christlichsoziale Programm der katho- 
lischen Lehre, nach der weder der Staat die Kirche, noch die 
Kirche den Staat verdrängen, sondern beide höchsten und voll- 
kommensten Stufen der menschlichen Gesellschaft ihre Rechte 
und Kompetenzen achten, sich unterstützen und dort, wo beide 
zusammentreffen (Ehe, Schule usw.), sich verständigen und in 
Staatsverträgen („Konkordaten") strittige Punkte friedlich 
ordnen sollen. Diese Gesinnung spiegelt das Programm im 
ersten Satze des 7. Abschnittes wider: 

„Die Christlichsoziale Partei hält an der Über- 
zeugung fest, daß das Zusammenarbeiten von Kirche 
und Staat und deren gegenseitige Förderung im In- 
teresse beider gelegen ist.“ 
Das Programm lehnt eine einseitige Geseßgebungsmacht 

des Staates über die Kirche ab. Dadurch unterscheidet sich die 
Ehristlichsoziale Partei von allen anderen Parteien in 
Oesterreich, die bekanntlich die Gleichbehandlung von Staat 
und Kirche und die Notwendigkeit vertragsmäßiger Derstän- 
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digung in strittigen fragen grundsätzlich ablehnen und Aus- 
nahmen nur gezwungen zulassen. 

Die Christlichsoziale Partei hält es serner sür eine Pflicht 
des Staates, die Freiheit des von der Kirche betreuten re- 
ligiösen Lebens zu sichern und ihm einen wirksamen 
Rechtsschutz zu gewähren. Eine bloße Duldung genügt nicht. 
Der Staat selbst empfängt als Gegenleistung von der Kirche 
den für ihn lebenswichtigen Dienst der Erziehung zu Treue, 
Gewissenhaftigkeit, Gehorsam und anderen aus der christlichen 
Sillenordnung erblühenden Tugenden der Staatsbürger. 

„Da die Kirche dem Volke wie dem Staate und 
der staatlichen Ordnung lebenswichtige Dienste lei- 
stet, so verlangt die Christlichsoziale Partei schon 
aus diesem Grunde die Freiheit der Religionslehre 
und -Übung, dementsprechend Rechtsschutz für das 
religiöse Bekenntnis und die religiöse Betätigung so- 
wie auch Freiheit der kirchlichen Organisationen.“ 

2. Ehe, Familie, Sittlichkeit. 

Wer heute eine Bilanz der Zustände im öffentlichen und 
privaten Leben Oesterreichs zieht, wird auf der Passivseite 
eine Reihe schwerer Verluste religiös-sittlicher Natur eintra- 
gen müssen. Wie tief erschüttert ist das Familienleben! Schon 
die Ehe ist arg gelockert. Die Anerkennung der „Lebensgefähr- 
tin", also der weder kirchlich noch staatlich geregelten Guasi- 
Ehe des Konkubinates, in einzelnen Gesehen der Nachkriegs- 
zeit, Bestimmungen, die von den in kulturellen Fragen der 
Unterstützung anderer Parteien gewissen Sozialdemokraten 
erzwungen wurden, hat die sittliche Bewertung des Konkubi- 
nates durch das Volk ungünstig beeinflußt. Die sozialdemo- 
kratisch-freisinnige Praxis des Dispenses vom bestehenden 
Eheband, der sogenannten Sever - Ch en, hat große Zer- 
störungen angerichtet. Die planmäßige sozialistische Propa- 
ganda zur Verhütung des natürlichen und von Gott gewollten 
Zweckes der Ehe hat nicht nur den Rückgang der Geburten 
beschleunigt, sondern auch das sittliche Verhältnis der Ge- 
schlechter in erschreckender Weise verschlechtert, tzieher gehören 
ferner die in den letzten Jahren rasch zunehmenden Bestre- 
bungen der „N a ck t k u l t u r", die trotz der redlichen, durch 
unzureichende Gesetzgebung fast zur Ohnmacht verurteilten 
Bemühungen nichtsozialistischer Behörden sich breitmachende 
öffentliche A n s i t t l i ch k e i t, der Mangel einer Z e n- 
s u r gegenüber Film, Theater, Plakat und Schrifttum und 



bag in fo3iaiiffifd)en unb bürgeilidhen Steilen geföiberfe 3Dan- 
betn a%u jugenbiid)ei ^aare. Bie 2luf3ähiung iss lange ni^f 
oolifiänbig unb bo^ ist bag (Ergebnis ein fdjmeici Beifall bei 
Sittlichkeit l Schon beginnt die Ansteckung in den katholischen 
Bolißieil hinein )u miifen. Bi^e nnb BafW#e AHion be- 
hülfen in diesem ungleichen Kampfe der Unterstützung durch 
ben 6faaf nnb feine Befehgebung, on: aOem an^ burd) bie 
64ule, bie heute oieifad) — n#t nni in 3Dien — in gegneii- 
scheu Händen sich befindet. 

Biese giofmenbigfeifen faßt bas ^aifeipiogiamm im ei- 
fíen Absaß des dritten Abschnittes zusammen: 

„Da die Familie ein Hauptpfeiler der Gesell- 
schaft und des Staates ist, verlangt die Christlich- 
soziale Partei deren Schutz in sittlicher, sozialer 
wie auch wirtschaftlicher Hinsicht, das Festhalten 
am katholischen Eherecht für Katholiken und den 
Schutz des keimenden Lebens. Sie fordert den sitt- 
lichen und rechtlichen Schutz der Jugend, religiös- 
sittliche Erziehung in Haus und Schule, Bekämpfung 
der öffentlichen Unsittlichkeit wie auch der schlech- 
ten Literatur und Presse.“ 
Bag chrifm#3iaie Biogiamm |Wf mis SM# bie Fa- 

milie roían, ßodeiung bei (Ehe untergräbt bie Familie. 
Wird der Einfluß der ssamilie schwächer, so zerfällt bie stärkste 
6äule bei ffaaflidien nnb Miasen (Bibnung. Bie # i a u unb 
gnus fei gibi bei Familie ben Stempel. Bufes ^^IifíIi#g 5a- 
milienleben ist eine Bürgschaft für eine gesunde Sittlichkeit. 
60 hängen (Eheredjt, 6iífíi^^íeif, gianenf^#, (Ei3iehung unb 
gamilienpolifif gnfammen. 3m Befieneich bei %lad)fiiegg3eif 
has bie Befehgebung einiges, im Brunbe fteiiidh wenig, fur 
bie ^amilienpolitif gefan. Bie Berüdfidfhgung bei 
groben Familien bei bet 6feueileifiung ifs unsureidhenb. 6eif 
ben nerunglüdfen ,,Ëinbei3ufd)üffen“, bie (Enbe 1921 
anläßlich bei Aufhebung bei unmöglichen GebengmiffeÍ3ufchuB. 
wiiifchaff bei 3nffationg3eif g#affen mürben unb nur me- 
nige Oahie foiigefe%f werben tonnten, f#uf man uor biefei 
3bee 3uiüd, obgleich sie im dessen (Eutopag siegreich not- 
brings. Bie gamiiiensulagen bei öffentlichen 
angefiefffen finb un3ureichenb geoibnet. Bodh muß an- 
etfannf werben, baß bei ben leibigen Behaligfüi3ungen unb 
Boffieuein, 3U benen bie SBirffchaffgiiife 3")ang, gerabe bie 
(Ehrifflichfosiale Baitei — sie war bie einige, bie ernstlich ba- 
sür kämpfte — eine wirksame Berücksichtigung bei ffamilieu- 
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erhalter durchgesetzt hat. In der Krank enversiche- 
r u n g haben zwei christlichsoziale Minister die Gesetzgebung 
zur Einbeziehung der Familienmitglieder des eigentlichen 
Versicherten in die Krankenfürsorge veranlaßt. Auch die A r - 
b e i t s l o s e n f ü r s o r g e kennt eine Unterscheidung der 
Ledigen und der Familienerhalter. Die von christlichsozialen 
Ministern und Abgeordneten eingeleitete Wohnbauförde- 
runggaffion beg ßunbeg (1929—1932) %af enbli^ miebet 
einet anga^ gamilien @ i g e n b e i m e n Mt^oifen, mäi). 
tenö die Sozialdemokratie fast nur Zinskasernen erbauen läßt, 
in denen die Entfaltung echten Familienlebens sehr erschwert 
iß. 3)ic CI) ti ß li d)fo 31 a le <ß atf ei to i tb b et g a. 
milienpolitik noch mehr Aufmerksamkeit zu 
schenken haben, weil sie die einzige ö st e r r e i ch i° 
s ch e Partei i st, der die kinderreiche ch r i st l i ch e 
Familie ein ideales Ziel i st. 

3. Schule und Erziehung. 
In keiner Zeit wurde das Schulwesen zu solcher Blüte 

gebracht, wie in der Gegenwart. Die Schulpflicht führt das 
Kind des Volkes, ohne Unterschied des Standes seiner Eltern, 
acht Jahre lang in die Volksschule oder Hauptschule, der — 
ob sie nun öffentlichen oder privaten Eharakters ist — die 
staatliche Gesetzgebung Lehrplan und Lehrziel vorschreibt. Auf 
diesem gewaltigen und einheitlichen Anterbau erheben sich 
die Fortbildungs- und Fachschulen, sowie die Mittelschulen, 
deren Reifezeugnis schließlich die Tore der Hochschulen öffnet. 

Ein christlich soziales Verdienst sind die 
Schulreform-Gesetze vom Sommer 1927, die den die 
Schule schwer gefährdenden sozialistischen Schulexperimenten 
ein Ende bereitet, die Hauptschule (früher Bürgerschule 
genannt) gehoben, zwischen ihr und den Mittelschulen gewisse, 
für besonders Begabte gangbare Verbindungsbrücken her- 
gestellt, innerhalb der Unterstufen der Mittelschulen gleichfalls 
Aebergangsmöglichkeiten geschaffen, die Lehrpläne moderni- 
siert, die Mittelschule im ganzen aber — trotz berech- 
tigter Kritik an Einzelheiten — ihrer kulturpolitischen Auf- 
gabe erhalten haben, gegen die vor allem die Bemühungen 
der sozialistischen Schulpolitik gerichtet waren. Gleichzeitig ge- 
lang es, den Religionsunterricht auch in den Real- 
schulen nunmehr ausnahmslos als Pflichtfach bis zur Reife- 
prüfung gesetzlich zu sichern. Der soziale Bildungsgedanke trat 
in den versuchsweise eingerichteten A rb eit er mitte l- 
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schulen und der Hörner Auf bau sch ule überzeugend 
hervor. Auch diese Neuschaffungen sind das Werk eines christ- 
lichsozialen stlnterrichtsministers. 

Sag BilbunggBebütfni* iss oielsälfiger gemorben, bie 
Eigenart der Berufe und Wissenszweige erfordert in unserer, 
die Spezialisierung — vielleicht zu sehr — bevorzugenden Zeit 
besondere Pflege des Fachschulwesens. So droht dem gewaltigen 
Apparat die Gefahr, die innere Einheitlichkeit, sozusagen 
seine Seele, zu verlieren und zur Zersplitterung des Volks- 
fuma uni) )ut 6##ung beg 9usammenges|Dtigkif0- unb 
Derantwortlichkeitsbewnßtseins, das die Liebe zu Nation und 
Baterlanb siärif, unsreirniílig Bei3Ufragen. 3n bet 
muh baa SAuImefen bit ß i n ^ e i f Bemalten, bie i# bi« 
Pflege von Religion und Volkstum in allen Teilen 
und Gattungen von Schulen gibt. 

Die von der Schule vermittelte Bildung muß nach 
ñnMf eine 81 ü n b I i # unb % a r m o n i - 

s# sein, ßinseifige HeBerfreiBungen sinb gu nermeiben, i^r 
Ziel ist die Bildung des Geist e s, die Erziehung des C h a- 
taf f eig unb bie ßrfüdjf igung beg K ö r p e r g in gut aB- 
gesiimmter Harmonie, bie s# bann auf Baiion unb Sfaaf 
überfragt. (BeisfegBilbung, ßBaraffersesfigfeif unb förperlidie 
Tüchtigkeit der jungen Staatsbürger sind die Cigenschafien, 
die das Vaterland wieder zur höhe führen. 

Wanten oerírifí bag 
„In einer gründlichen Schulbildung, die sich in 

harmonischer Weise auf Geistes- und Charakterbil- 
dung wie auch auf die körperliche Ertüchtigung der 
Jugend erstrecken muß, erblickt die Christlichsoziale 
Partei die Vorbedingung einer gesunden Entwicklung 
der Nation und des Staates. Sie fordert daher ein in 
seinen Abstufungen dem Bildungsbedürfnisse der 
verschiedenen Berufstände und der Eigenart der 
verschiedenen Gebiete angepaßtes, im Geiste jedoch 
einheitliches, auf Religion und Volkstum aufgebautes 
Schulwesen.“ 

Die konfessionelle Schule. 

ßarmonie uub ßin^if M am mitfsamsfen bort oer- 
Bütgf, mo feine Spannung 3mif#n oers#benen religiösen 
Befennfnissen ber Bester unb Ëinber Best#, mo Religion 
unb Bolfgtum ungestört 3usammenflie&en tonnen. Biesem 
Sdeal entspricht am besten die k 0 n f e s s i 0 n e I l e S ch u l e, 
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BnrgenianGe ab i#nmd,.red)f. 

sMSSZ Ii#3iale Barfei Ga^er folgenGe Muipoiifif# gieb: auf. 

lluteXrlltrUn0- ö" öffentlichen konfeffio- 
m 64,ulen ^ murgenlanb; im übrigen ¿esfer- re#, aneriennnng Gea ÄeIigion0unferri#eg, eins### 

ZWWLMLM 
„Ihr Ziel erblickt die Christlichsoziale Partei in 

der konfessionellen Schule. Solange und wo dieses 
Ziel nicht zu erreichen ist, besteht sie mit Nachdruck 
auf Anerkennung des Religionsunterrichtes samt den 
religiösen Übungen als Pflichtgegenstand in allen 
mittleren und niederen Schulen, sowie auf Freiheit 
"bs privaten konfessionellen Schulen, deren Unter- 
stützung aus öffentlichen Mitteln sie fordert.“ 

u# überall, m Gen (?a#%uien uns) gemerbl#en §orfbii. 
bunggf#ien nur neremgeif Dorgefe&m. Bie religiösen 

MS««« 
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Die Unterstützung der konfessionellen P r i v ät- 
sch u I e n ist nicht einheitlich. Die Protestanten erhalten be- 
kanntlich aus Bundesmitteln eine Pauschaldotation, mit 
der sie u. a. auch ihre konfessionellen Volksschulen unterstützen. 
Manche Landesverwaltungen gewähren aus Lsndesmilteln 
den katholisch-konfessionellen Privatschulen Zuschüsse. Die bun- 
desstaatliche Förderung der privaten Mädchen-Mittel- 
schulen durch Geldzuwendung und Uebernahme von Lehr- 
kräften macht keinen Unterschied zwischen konfessionellen und 
anderen Anstalten. 

Dieser kurze Ueberblick zeigt, daß trotz zahlreicher und be- 
deutender Erfolge auf dem Gebiete des Schulwesens noch viel 
Arbeit zu leisten ist. 

4. Nationale Grundsätze und Forderungen. 

Die C h r i st l i ch s o z i a l e Partei i st die boden- 
st ä n d i g e Partei der ch ri st lichen Deutschen 
Oesterreichs. Bodenständig heißt: aus dem heimischen 
Volkstum hersusgewarhsen. Volkstum umfaßt die wertvollen, 
aus der innigen Verbindung mit der Heimat, ibrer Land- 
schaft und Geschichte entstehenden Eigentümlichkeiten in Re- 
ligion, Sitte und Brauch, Wohnung, Nahrung, Kleidung, Ar- 
beit, Gemüt, Sprache, Kunst, Lied, Sprichwort usw. Volks- 
tum und Heimat sind unzertrennlich. Darum ist die Christlich- 
soziale Partei zugleich heimatliebend, österreichisch-patriotisch 
und wahrhaft national, wie ihr schon Lueger die volkstümliche 
Parole gab: Gut ch r i st l i ch, g u t ö e u t s ch, gut ö st er- 
re i ch i s ch ? 

Als nationale Partei bekennen sich die Christlich- 
sozialen offen und rückhaltlos zum G e f a m t d e u t s ch t u m, 
mit dem die österreichischen Deutschen nicht nur durch die 
Blutsverwandtschaft, sondern auch durch eine tausendjährige 
Geschichte und durch die Gemeinsamkeit von Sprache und Kul- 
tur unzerreißbar sich verbunden fühlen. Wie das alte Oester- 
reich trotz seiner gewalttätigen Verdrängung aus dem Deut- 
schen Bund (1866) im Zwei- und Dreibund wieder an die 
Seite Deutschlands trat und in seiner Treue auch durch die 
Gefahr der eigenen Zerstörung nicht wankend gemacht wurde 
— man erinnere sich an die Antwort, die der greise Kaiser 
Franz Josef vor dem Weltkrieg auf die Versuche, ihn vom 
Bund mit dem Deutschen Reiche zu lösen, gab: „Ich bin ein 
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öeu#er Mí" —, ¡o t,af bie junge %epubíif (DesferreiA un. 
ser dmfm#3iakT Mrung bie «üdfiAf auf bag gesamf- 
oeutsche Interesse ab einen maßgebenden Grundsatz seiner 
Außenpolitik stets anerkannt und angewendet, ohne dabei die 
MbsfneTsfänMiAe unb näAsfe %)fiid)f, 6« ßebengfragen beg 
Vaterlandes zu pflegen und zu vertreten, je zu vernachlässigen. 
.. Dm Christlichsozialen sind der Meinung, daß die wirt- 
schaftliche und kulturelle Erhaltung des deutschen G sierren 
Aerfumg im gefamfbeufsAen 3nter# tiegf. 3Dag für 
Österreich gut und lebenswichtig ist. muß man aber die Wer- 
reicher selbst entscheiden lassen. 

3n ber Nation erbiiiff bet #r#Afo3iaIe ni As es. 
roa nur die Gemeinschaft der durch gemeinsame körperliche 
Abstammung — die oft kaum nachweisbar ist — verbünde- 
nen Menschen, also eine bloße R a s s e n g e m e i n s ch aft. 
Der Begriff der Nation steht höher als der aus der Natur- 
geschichte entlehnte Begriff der „Rasse". Gerade die deutsche 
Nation ist ein Beweis dafür, daß aus mehreren „Raffen" 
ou# ßemeinfamfeif ber Gpradje, ber 
Kultur und des erlebten Schicksals eine Nation erwachsen 
ànn,.die trotz körperlicher Verschiedenheiten eine wirkliche 
(finals bilM. 3ur ©gtrtßittfanifßif der Kultur und des er- 
lebten Schicksals gehört für uns Deutsche vor allem das 
Christentum. Erst die Christianisierung der germanischen 
gamme fAW bie %)oraugfe^^ungen für eine cinGeÜKAe beuf- 
M.î.^âtion. Erst das Christentum befähigte die germanischen 
Golfer uni) bie Anen folgenben itafionen, so auA bie beuf%e 
Nation, den Zustand primitiver Ursprünglichkeit zn überwin- 
den und jene Hohen geistiger Kultur zu ersteigen, deren wir 
una beute begeistert niWen. ßin unAtisfiiAeg SeuffAfum 
roare ein Verfall, ein Rückschritt und Abwärtsgleiten in längst 
überwunden geglaubte heidnische Barbarei. Echt dents ch e 
A r t i st v o n g u t ch r i st l i ch e m W e s e n n i ch t z n t r e n- 
ne n. 3n biesem Ginne %ebf ber se^fe AbsAnift beg program- 
mes mit den Worten an: 

„Als national gesinnte Partei fordert die Christ- 
uchsoziale Partei die Pflege deutscher Art...“ 

Pflege deutscher Ä r t. 
.Deutsche Art achtet auf die Besonderheit der deutschen 

S t a m me undLandschaften: Nicht ein ödes Zentra- 



Nicht eine Gleichmacherei, sondern Ächtung vor dem Rechte 
der Persönlichkeit und zugleich Erziehung zum opferfreudigen 
Dienst an der Gesamtheit. Nichtig verstanden, ist die im poli- 
tischen Leben der Gegenwart so oft vermißte Disziplin, 
d. h. freiwillige Ein- und Unterordnung, der moderne Nach- 
fahre der germanischen und alldeutschen tzeerbannlreue. 
Deutscher Art widerspricht aurh der Klassenhaß. Pflege deut- 
scher Art bedeutet Bolkstumspflege, also sorgfältige 
Bewahrung von guten, heimatlichen Sitten und Gebräuchen, 
Trachten, Spielen, Liedern usw. Bei religiösen und patrioti- 
schen Feierlichkeiten, an familiären Festtagen und bei Volks- 
belufkigungen gibt es genug Gelegenheiten zur praktischen 
Dolkstumspflege. Sn diesem Sinne ist der staatliche Einfluß 
gellend zu machen und staatliche Hilfe zu gewähren. Muster- 
beispiele praktischer christlichsozialer Politik der Dolkstumspfle- 
ge sind das vorbildliche Landvolkbildungsheim des 
Hofrates Steinberger bei Graz und das 1929 von der Bun- 
desregierung geschaffene Bäuerliche Volksbildungs- 
heim in Schloß Hubertendorf bei Blindenmarkt, Niederöster- 
reich. Anbefriedigend sind hingegen heute noch die Verhält- 
nisse der Bildungspflege — so gewaltig ihre Ziffern sind — 
in den städtisch-industriellen Volksschichten; hier 
haben die Partei und die ihr gesinnungsverwandten katholi- 
schen Kulturverbände noch ein weites und überaus schwieri- 
ges Arbeitsfeld. 

Pflege deutscher Art schließt in sich die Abwehr undent- 
scher und unchristlicher Einflüsse. Der — weiterhin ausführ- 
licher zu besprechende — Antisemitismus findet hier 
eine Begründung, die feine grundsätzliche Bedeutung erken- 
nen läßt. Nicht nur von jüdischer Seite, auch von Deutschen, 
die innerlich ihrem eigenen nationalen Wesen sich entfremdet 
haben, kann eine Gefährdung deutscher Art drohen; hieher ge- 
hört sowohl ein die Freiheit und Eigenart der Nationen leug- 
nender Internationalismus, wie geistige Abhängig- 
keit und Nachäffung von fremdnationaler Art. Sn Lite- 
ratur, Kunst, Musik und Mode der letzten Sahre konnte man 
nur zu oft beschämende Beobachtungen dieser Gattung machen. 

Gegen die „§ r ie ö e n s v e r k r âg e". 
Das christlichsoziale Programm begnügt sich nicht mit 

dem grundsätzlichen Bekenntnis zur Nation und mit dem all- 
gemeinen Begehren, deutsche Art zu pflegen und zu schützen, 
sondern erhebt zwei konkrete Forderungen, die zugleich eine 
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Verwerfung der „§ r i e d e n s v e r t r ä g e" beinhal- 
ten. Die Stastsverträge von St. Germain und Versailles 
sind ungerechte Diktate übermütiger Sieger, die ihre 
Macht mißbrauchten und von den durch den Zusammenbruch 
des hungernden Hinterlandes und den Zerfall ihrer vier Jah- 
re lang siegreichen Heere wehrlos gewordenen Mittelmächten 
die Unterschrift erpreßten. Politische, wirtschaftliche und mili- 
tärische Ungerechtigkeiten charakterisieren die von diesen Ver- 
trägen geschaffene Weltordnung. Unter Deutschen gibt es da- 
her wohl ernste Meinungsverschiedenheiten, welche Mittel und 
Wege sicherer zur Befreiung von diesem Unrecht führen, je- 
doch keinen Zweifel, daß die Revision bzw. die Auf- 
hebung dieser Gewaltverträge anzustreben ist. Diese An- 
sicht faßt das Programm in die fform positiver Forderungen, 
deren Erfüllung die Aenderung oder Aushebung der >Frie- 
densverträge" vorausseht. Gleichberechtigung der 
Deutschen mit anderen Böllern ist die eine Forderung 
und die andere beharrt auf der Anerkennung des nationa- 
len S e l b ft b e st i m m u n g s r e ch t e s, das Wilson für 
alle angekündigt und das man nur den Deutschen gänzlich 
verweigert hat. Wörtlich lautet die Stelle: 

„Insbesondere verlangt sie (die Christlichsoziale 
Partei) auch die Gleichberechtigung des deutschen 
Volkes in der europäischen Völkerfamilie und die 
Ausgestaltung des Verhältnisses zum Deutschen Rei- 
che auf Grund des Selbstbestimmungsrechtes.“ 

Der „Anschlu ß". 

Wie man sieht, behandelt das Programm auch die Frage 
des „Anschlüsse ß" nicht als politisches Schlagwort, son- 
dern im Rahmen des Selbstbestimmungsrechtes der Deutschen. 
Das Programm erklärt ausdrücklich „die Ausgestaltung des 
Verhältnisses zum Deutschen Reiche" als ein Ziel der christ- 
lichsozialen Politik. Das Wort Anschluß wird nicht angewendet, 
weil es nicht mehr eine allgemein gültige Idee aus- 
drückt, sondern die Eingliederung Oesterreichs als „Provinz", 
bestenfalls als mit geringem Eigenrecht ausgestattetes „Land" 
ins Deutsche Reich bedeutet. Daneben wird auch der Aus- 
druck „Zusammenschluß" verwendet, der den Gedan- 
ken einer „Annexion" Oesterreichs durch Deutschland aus- 
schließen und eine Vereinbarung beider Staaten als gleich- 
berechtigter Partner will. Die denkbaren Möglichkeiten der 
„Ausgestaltung des Verhältnisses zum Deutschen Reiche" sind 



zahlreich: zwischen den beiden äußersten Fällen der Eingliede- 
rung als gewöhnlicher Provinz und der Schaffung eines völ- 
kerrechtlichen Dertragsverhältnisses unter Wahrung der staat- 
lichen Selbständigkeit gibt es mehrere Aebergänge. Welche 
dieser Formen im entscheidenden Augenblicke die unter den 
dann gegebenen Verhältnissen beste und wünschenswerte oder 
such nur die mögliche sein wird, kann niemand im vorhinein 
sagen, das kann erst im entscheidenden Augenblicke selbst rich- 
tig beurteilt werden. Daher handelt das christlichsoziale Pro- 
gramm klug, indem es das Prinzip verkündet, sich aber nicht 
auf eine bestimmte Lösungsform festlegt, die vielleicht in der 
Zukunft als unbrauchbar sich erweisen könnte. Die starke Be- 
tonung des „Selbstbestimmungsrechtes" gibt schließlich zu ver- 
stehen, daß die österreichischen Deutschen auf die Form der 
„Ausgestaltung des Verhältnisses zum Deutschen Reiche" 
großes Gewicht' legen. Die Christlichsozialen sind der Ueber- 
zeugung, daß Oesterreich nur dann seine Ostmarkmission 
erfüllen kann, wenn es ein genügendes Maß von 
Selbständigkeit behält; fie halten es für selbstverständ- 
lich, daß der Wille Österreichs gerade in seiner Schick- 
salsfrage überall geachtet wird, und wehren sich gegen jeden 
Druck und Zwang. 

Wer die Gleichberechtigung und das Selbstbestimmungs- 
recht der Deutschen verlangt, darf den nationalen Min- 
derheiten nicht das Recht und die Möglichkeit bestreiten, 
nach ihrer Art zu leben. Oesterreich weiß aus Erfahrung, wie 
gefährlich der nationale Zwist in einem Staate werden kann. 
Veberdies dürfen wir nicht vergessen, daß viele Millionen 
Deutsche — unter ihnen viele unserer Brüder aus dem alten 
großen Oesterreich — unter fremdnationaler Herrschaft nach 
dem Minderheitenschutz rufen. 

Wehrhaftigkeit. 

Das aufrichtige Bekenntnis zum traditionellen Grundsatz 
einer stets friedlichen Außenpolitik kann die christlichsoziale 
^atfei nidji ßinbem, öen Wanten bet ^cßt%aiíigfeif 
und die Vorbereitung einer den wirtschaftlichen Kräften des 
Gfaafea angepaßten ßanbeanetieibigung ;n beja- 
hen. Sie betrachtet eine nur dem Staatswillen entsprungene 
Rrmee ala ben ßnnfäliigßen ßuabtud bet (Eni^IoMeii 3%? 
6elbßbei)anpfung aua eigener ßtaff unb bea Befennfmßea 
ßnm eigenen Bolfafum, abet aud) bet gugeßötigfeif )u bet ans 
Gleichberechtigung aufgebauten Gesellschaft der Völker. Sn der 

5 65 



Pflege der al 1 österreichischen S o l ö a t e n i u - 
genden steht die Partei ein unentbehrliches Mittel der 
Dolkserziehung und des Wiederaufstieges Österreichs 

Mit aufrichtigem Danke anerkennen die Christlichsozialen 
die bisherigen Leistungen des Bunde shseres im 
Ringen um die innerstaatliche Ordnung und seine Opferbe- 
reitschafl im Dienste des Gemeinwohles. Sobald die wirtschaft- 
lichen Verhältnisse es gestatten, wird die Partei gerne es als 
iW etsie €oTge befransen, Aen a u g A a u Aeg 3unA#eeMg 
fortzusetzen, damit aus ihm das neue Heer entstehen könne, 
das den Bedürfnissen Österreichs und dem Grundsätze der a 11- 
gemeinen Wehrpflicht entspricht. 

5. Nationalismus und Menschheit. 
Dem nationalen Gedanken stellt der moderne radikale 

Nationalismus die völkische Idee entgegen. Der nationale 
Gedanke wurzelt im Volkstum und dient der Höherfüh- 
rung aller guten seelischen, geistigen und körperlichen Anla- 
gen der Nation, der Erziehung kraftvoller Persönlichkeiten, 
die sich aus edlem sittlichen Antrieb in das Gemeinschafts- 
leben einordnen, also der Befähigung des eigenen Volkes, 
pto&e* unö 8d)öm»g 311 leißen, im fticAIidpn BM&merbe 
der Volker die nationale Fahne mit Sieg zu krönen, Miß- 
gunst und Gewalt aber mit der Kraft eines gesunden, tüchti- 
Sen und einigen Volkes zu begegnen. Der nationale Gedanke 
enfW fomif a# dag ^nngip Aet 3De#affWeif. Sie n ö I- 
krfche Idee übersteigert und verzerrt diese edlen Gedan- 
îâ: der Kult der Rasse, also der körperlichen, naturge- 
|%4fiu%en merfrnale, stiff in Aen BorAergiunA, aug fneA- 

^aI^ffamp^^ s#neg nafionalcg 
Selbstbewußtsein entartet zu dünkelhaftem Hochmut, zur Ab- 
[onAerutig unA 3m; ^eta4fun0 Aer anAeren 3lafionen. 3lid)f 
die bessere Leistung, sondern die rohe Gewalt soll die Schwie- 
ngfeifen meg^affen. 3)ag iß Aag Aeg raAi- 
ral en Nationalismus, der vor allem im Natio- 
nalsozialismus eine Verkörperung gefunden hat. 

Die christlichsoziale Idee ist mit solchem 
radikalen Nationalismus unvereinbar, weil 
dieser in Widerspruch zur christlichen Gerechtigkeit und zum 
christlichen Liebesgebot steht und unvermeidlich die Welt im- 
mer wieder in Brand stecken muß. 

Wie innerhalb der Nation der Klassenkampf durch Aus- 
gleich der wirtschaftlichen und sozialen Gegensätze überwun- 



den werden soll, so hat für das Zusammenleben der Völker 
zu gelten, daß nicht Rassenhaß und Machtkampshetze, sondern 
friedlich-schiedlicheDerständigung die Mensch- 
heit emporführen kann. Die wirtschaftlichen Lebensinteressen 
der Völker säst der ganzen Welt sind so sehr miteinander ver- 
flochten, daß die Austragung der Streitigkeiten in kriegeri- 
schen Machtkämpfen die ungewollte seltene Ausnahme bilden 
sollte. Sofern der Völkerbund und übernationale Bestre- 
bungen diesen Ideen dienen, verdienen sie Achtung und För- 
derung; freilich stehen wir erst am Anfange und werden wir 
noch manche bittere Enttäuschung erleben. 

Die christliche Gesellschaftslehre sieht in der Mensch- 
tz e i t e i n e F a m i l i e, deren Oberhaupt Gott, deren Glie- 
der die Nationen und Staaten sind. In diesem 
Sinne redet das christlichsoziale Programm von der „euro- 
päischen Dölkerfamilie", in deren Mitte der deutschen Nation 
die Gleichberechtigung wiedergegeben werden müsse, und fügt 
im Namen der Partei hinzu: 

»Durch das christliche Sittengesetz dazu ver- 
pflichtet, tritt sie ein für wahre Völkerversöhnung 
und für ein aufrichtiges Zusammenarbeiten aller Na- 
tionen zur Förderung und Wahrung des Friedens 
und zum Wohle aller.“ 

6. Der Antisemitismus. 

»... die Christlichsoziale Partei... bekämpft die 
Übermacht des zersetzenden jüdischen Einflusses 
auf geistigem und wirtschaftlichem Gebiete.“ 
Der Antisemitismus ist seit den Aranfängen der Bewe- 

gung ein Stück des christlichsozialen Wesens. Kein bloßes Agi- 
fafiongmiffel, fon6em ein Seil W ^rogrammea, heg geizigen 
Inhaltes der Partei, die wie jede andere nicht nur durch das, 
was sie will, sondern auch durch die Ablehnung fremder oder 
gegnerischer Elemente charakterisiert wird. Als Abwehr- 
erscheinung tritt der Antisemitismus nicht zu allen Zeiten 
und nicht an allen Orten mit gleicher Stärke hervor. In dem 
von zahlreichen Suden bewohnten Wien, in dem es volkreiche 
Bezirke gibt, deren Wahlergebnisse von der jüdischen Wähler- 
schaft entschieden werden, ist der Antisemitismus lebendiger 
und eher zum Radikalismus geneigt als etwa in dem juden- 
armen Vorarlberg, dessen Industrie und Handel fast durch- 
wegs im verläßlichen Besitz christlicher deutscher Familien sich 
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Minium 3#nli# sann 6er (Einfrifí mir#afíli4er 2M, 2Tlan. 
Ößl an Arbeitsgelegenheit und Verarmung des christlichen 
„olkcs, das zugleich einen größeren Wohlstand und wirt- 
schaftliches wie politisches und kulturelles Vordringen des 
3u6enfumg 6eoba#n muß, 6en in besseren 9eiien ruhiger 
gerooröenen Antisemitismus jäh zu heftigen und leidenschaft- 
lichen §ormen auftreiben. Niemals aber ist 6 erAn- 
fifemifigmug in 6er Ehrisfiiihfo3iaIen $ar- 
if1 Estorben gewesen. Dafür sorgten die Suden selbst, le à Luhrer der Sozialdemokratie bei jeder Gelegenheit und 

menigfieng in 6er Euifur- 
' ß^^r^ßíl^^so3la[en immer mie6er an feine giofmen- 

digkeit erinnerten. 

Sag jßrogramm re6ef nom Anfifemifigmug in 6em frü- 
6er aifieiien 6a§e, 6er mis 6en 3Dorfen beginnt: »Ak na- 
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mancher Hinsicht mit denen des christlichen Volkes parallel 
laufen könnten. 

So ist es nicht zu verwundern, wenn -das starke hervor- 
treten jüdischer Elemente bei Bankzusammenbrü- 
ch e n, die Wirtschaft und Staat schwer, allzu schwer belaste- 
ten, dem österreichischen Antisemitismus neue Nahrung gab. 
Die Bevorzugung jüdischer Aerzte, Lehrer, Professoren, 
Rechtsanwälte durch die sozialdemokratischen Gemeindever- 
waltungen, während junge christliche Akademiker viele Jahre 
vergeblich eine Arbeitsmöglichkeit suchen, und die Beobach- 
tung, daß inmitten fortschreitender Verelendung des boden- 
ständigen Volkes der jüdische Besitz weniger leidet, die Le- 
bensführung zahlreicher jüdischer Familien nicht mit der glei- 
chen bitteren Not zu kämpfen braucht — solche Erlebnisse müs- 
sen doch den Antisemitismus steigern. 

Wie der Vater zuerst für feine Kinder sorgt, dann erst 
für Nachbarn, so hat ein christliches Volk das Recht und die 
Pflicht, zuerst auf seiner leiblichen Kinder Wohl und Lebens- 
Möglichkeit bedacht zu sein und diese vor übermächtiger Kon- 
kurrenz anderer zu schützen. So ist unser Inlandsarbeiter- 
schuhgeseh entstanden. In diesem Sinne ist aber auch in man- 
chen Zeiten ein schärferer Antisemitismus 
durchaus erlaubt und begründet. Immer jedoch 
muß er die Grenzen einhalten, die das Gesetz der christlichen 
Gerechtigkeit und das Gebot der christlichen Liebe gezogen ha- 
ben. Daher gibt es für den Christlichfozialen keinen ge- 
walttätigen und auch keinen Rasfenantisemi- 
t i s m u s. Schon Lueger hatte mit diesem zu kämpfen, 
denn neben dem Gründer der Christlichfozialen Partei wirkte 
Georg v. Schönerer, der Führer der Alldeutschen, für 
einen radikalen Nationalismus und Rasfenantisemitismus, 
so wie heute die Nationalsozialisten. Die Christlchsozialen ha- 
ben stets den Rassenantisemitismus grundsätzlich abgelehnt, 
was sie nicht hinderte, so oft es nötig war, eine kraftvolle an- 
tisemitische Politik zu betreiben. Zwei Beispiele: Solange die 
Christlichfozialen das Wiener Rathaus verwalteten, wurden 
die Gemeindelieferungen an christliche Geschäftsleute verge- 
ben, wie das noch heute geschieht, wo der christlichsoziale Ein- 
fluß wirklich maßgebend ist. Auf dem Lande hat die christlich- 
soziale Bewegung durch Förderung der Raiffeisenkassen, La- 
gerhausgenossenschaften usw. die Bauern aus der Abhängig- 
keit von — zumeist jüdischen — Dorfwucherern befreit. 
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Praktischer Latan lise mitismus iff wert- 
voller als radikaler Wortantisemitismus. Wie schwer ist es 
aber, im Volke selbst den praktischen Antisemitismus weiter 
3U perbmfen! Ser Bus „Bauff nur bei (Hassen!" uns, „Be?, 
kauft nur wie Christen!" sowie „Haltet und leset nur christ- 
I# Seifungcn!" 4#aHf sdjon seif unü W 
stud die Fortschritte nur langsam und gering. 
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